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Zur Publikation

Am Ende des Jahres 1946 erschütterte ein Skandal für einige Monate die poli-
tische Landschaft im deutschen Südwesten. Führende bürgerliche Politiker 
wie Reinhold Maier, Wilhelm Simpfendörfer und auch Theodor Heuss wurden 
von ihrer Vergangenheit eingeholt und standen im Brennpunkt der öffentli-
chen Kritik. Ihnen wurde vorgeworfen, im März 1933 dem sogenannten Er -
mächtigungsgesetz zugunsten der Regierung Hitler zugestimmt und sich in 
der Nachkriegszeit der politischen Verantwortung für dieses Verhalten entzo-
gen zu haben. Um diesen Vorwürfen nachzugehen und nach den Motiven für 
die Zustimmung zu fragen, richtete der württemberg-badische Landtag 1947 
einen Untersuchungsausschuß ein. Der Autor stellt die Umstände für das 
Zustandekommen dieses Ausschusses dar, arbeitet Argumentationsmuster 
aus den Zeugenaussagen heraus, skizziert die politische Debatte um diesen 
Vorfall und deutet ihn im Zusammenhang mit der Entnazifizierung. Darüber 
hinaus fragt er nach den tieferen Ursachen für die Zustimmung zum Ermächti-
gungsgesetz, die er im Falle des Liberalismus in dessen Demokratieverständnis 
vor 1933 ansiedelt. Indem der Untersuchungsausschuß dies nicht themati-
sierte, sondern die Entscheidung der bürgerlichen Parteien von 1933 herunter-
spielte, sprach er letztlich eine Art Ermächtigung zum politischen Irrtum aus, 
die symptomatisch, so die Deutung von Ernst Wolfgang Becker, für den Cha-
rakter der Erinnerungspolitik in der frühen Bundesrepublik war.
Dem hier veröffentlichten Text liegt ein Vortrag zu Grunde, den Ernst Wolfgang 
Becker am 13. Juli 2000 in der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus 
im Rahmen der Reihe „Himmelsberg-Vorträge“ gehalten hat.

Der Autor 

Ernst Wolfgang Becker, 1966 in Kiel geboren, studierte die Fächer Geschichte, 
Philosophie und Deutsch an den Universitäten Passau, Tours (Frankreich) und 
Tübingen und promovierte 1997 mit einer Arbeit, die unter dem Titel „Zeit der 
Revolution! – Revolution der Zeit? Zeiterfahrungen in Deutschland in der  
Ära der Revolutionen 1789 – 1848/49“ erschien. Nach seinem Referendariat  
am Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden legte er 1999 die archivarische 
Staatsprüfung ab. Seit 1. Juli 1999 ist Ernst Wolfgang Becker als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter bei der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus tätig. 
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Ernst Wolfgang Becker

 Ermächtigung zum politischen Irrtum

Die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz von 1933 und  
die Erinnerungspolitik im ersten württemberg-badischen 
Untersuchungsausschuß der Nachkriegszeit

I

Im Juli 1947 berichteten die Frankfurter Hefte über einen Politskandal in Stutt-
gart. Nicht jeder Leser konnte vermutlich nach Lektüre des Artikels ein 
Schmunzeln unterdrücken, drängte sich doch trotz ernsten Hintergrunds der 
Eindruck einer Politposse auf:

„In Stuttgart gerieten zwei Männer mit dem gleichen urdeutschen Namen 
aneinander: Maier gegen Maier, Franz Karl gegen Reinhold. Der eine war 
öffentlicher Kläger, der andere demokratischer Ministerpräsident. Beide 
standen für das deutsche Volk. Der eine Maier wollte gesühnt sehen, daß 
der andere Maier 1933 im eben noch bestehenden Reichstag für das 
Ermächtigungsgesetz gestimmt und dadurch Hitler die Diktatur ermöglicht 
habe; dieser Maier machte dagegen geltend, daß an ihm als einem alten 
Demokraten nichts zu denazifizieren sei […]; jener Maier indes wollte aus 
der neuen Demokratie alles fernhalten oder entfernt wissen, was durch 
Fehler, Schwächen, Irrtümer ,Schuld‘ auf sich geladen habe. […] Wir wollen 
es ohne Umschweife aussprechen: Es ist nicht Schuld, sich politisch geirrt 
zu haben. Verbrechen zu verüben oder an ihnen teilzunehmen, wäre es 
auch nur durch Duldung, ist Schuld. […] Aber politischer Irrtum   in allen 
Schattierungen – samt dem echten Fehlschluß – gehört weder vor Gericht 
noch vor Spruchkammern. Irren ist menschlich.“1

Eugen Kogon, Verfasser dieses Artikels und prominenter Gegner des National-
sozialismus, sah im Fall Maier gegen Maier ein besonders groteskes Beispiel 
für die Folgen der Entnazifizierung. Diese unterzog er einer scharfen Kritik, da 
sie das deutsche Volk unter den Verdacht einer Kollektivschuld stelle. Die 
Besatzungsmächte würden so der nationalsozialistischen Volksgemein-
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schaftsideologie noch zu einem verspäteten Sieg verhelfen, denn „sie behan-
deln das deutsche Volk als verderbte Einheit.“2 Das Recht auf politischen Irr-
tum hingegen sei ein Menschenrecht, das auch die Alliierten für sich in 
Anspruch nehmen würden, denn diese hätten in den dreißiger Jahren doch 
Hitler hofiert und seien nun verantwortlich für eine verfehlte politische Säube-
rung im Nachkriegsdeutschland. Eine Demokratie müsse gerade im Wettbe-
werb um die Wahrheit den Irrtum zulassen und von Schuld freistellen, um 
dem Totalitarismus einer einzigen Wahrheit zu entkommen.3

Die von Eugen Kogon angesprochene Affäre muß im Kontext der amerikani-
schen Entnazifizierungspolitik gesehen werden.4 Diese hatte in den ersten 
Monaten zu Massenentlassungen und zur partiellen Paralysierung des Ver-
waltungsapparates geführt.5 Am 5. März 1946 wurde deshalb für die US-Zone 
(Bayern, Hessen, Württemberg-Baden) das „Gesetz zur Befreiung von Natio-
nalsozialismus und Militarismus“ verkündet, mit dem die Verantwortung für 
die Entnazifizierung in deutsche Hände überging. Die Amerikaner behielten 
sich freilich auch jetzt ein Kontroll- und Eingriffsrecht vor. Zwar wurde das 
Gesetz weitgehend von den Länderregierungen erarbeitet, doch erzwang die 
Militärregierung schließlich die Aufnahme einer Liste formaler Belastungskri-
terien für die vorläufige Einstufung von Angeklagten.6  Das Gesetz sah vor, daß 
alle erwachsenen Deutschen einen Fragebogen auszufüllen hatten, der dem 
Öffentlichen Kläger der zuständigen Spruchkammer für eine vorläufige Einstu-
fung in eine von fünf Belastungskategorien diente, nämlich als Hauptschuldi-
ger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer oder Entlasteter. In einem justiz-
förmigen Verfahren vor der Spruchkammer mußte die Schuldvermutung von 
dem Betroffenen widerlegt werden. Die Kammer entschied dann über die 
endgültige Einstufung und verhängte in ihrem Spruch entsprechende Sühne-
maßnahmen. Die Mängel des Gesetzes wurden schnell offensichtlich, wenn 
zum Beispiel gegenüber zunächst als hauptschuldig oder belastet Eingestuf-
ten ein vorläufiges Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden mußte und 
solange bestehen blieb, bis zuweilen nach Monaten der Urteilsspruch erging. 
Dennoch stellte dieses Gesetz einen Fortschritt auf dem Wege zur deutschen 
Staatlichkeit dar. Im Zentrum der politischen Säuberung stand nun das freie 
richterliche Ermessen im jeweiligen Einzelfall nach strafrechtlichen Maßstä-
ben. Nicht mehr allein die formale Zugehörigkeit zu einer NS-Organisation, 
sondern auch das individuelle Verhalten waren ausschlaggebend für den 
Grad der Verantwortung. Bereits aus ihrer beruflichen Stellung Entlassene 
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konnten wieder eingegliedert werden, da die Fälle neu aufgerollt wurden und 
letztlich zumeist in eine Herunterstufung bzw. Rehabilitierung mündeten.7 

Dies verstärkte freilich auch die Praxis der Selbstrechtfertigung, in der sich die 
Anhängerschaft des Nationalsozialismus auf wundersame Weise auflöste.8

Die Frage nach der politischen Verantwortung der ehemaligen Herrschafts-
eliten für den Aufstieg des Nationalsozialismus (zum Beispiel Mitglieder des 
Reichstags und Minister der Jahre 1932/33) thematisierte das Befreiungsge-
setz hingegen weniger. Dies tat um so forscher Franz Karl Maier, Jurist und bis 
1950 Mitherausgeber der Stuttgarter Zeitung, bevor er lange Jahre den Berli-
ner Tagesspiegel herausgab. In einem Leitartikel unter der Überschrift „Eine 
traurige Geschichte“ verglich Maier am 27. November 1946 in der Stuttgarter 
Zeitung exemplarisch zwei deutsche Schicksale.9 Das eine vollzog sich im 
kleinen Stadtbauinspektor Müller, der trotz republikanischer Gesinnung 1933 
der NSDAP beitrat, weil er sich dazu durch die Zustimmung der demokrati-
schen Reichstagsparteien zum Ermächtigungsgesetz ermuntert sah. Obwohl 
kein Nazi müsse er für seine Parteimitgliedschaft jetzt mit Zwangsarbeit 
büßen. Hingegen seien diejenigen Politiker, die durch ihre Zustimmung zum 
Ermächtigungsgesetz gerade die Herrschaft des Nationalsozialismus legali-
siert hätten, nach 1945 wieder zu höchsten politischen Ämtern gekommen. Im 
Visier hatte Maier vor allem den CDU-Abgeordneten Wilhelm Simpfendörfer. 
Dieser war 1933 Vorsitzender des Christlich-sozialen Volksdienstes, zu dem 
sich 1929 abtrünnige Mitglieder der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) 
und der in Süddeutschland beheimatete Christliche Volksdienst zusammen-
geschlossen hatten. Simpfendörfer gab dem Ermächtigungsgesetz vor dem 
Reichstag im Namen seiner Partei uneingeschränkt seine Zustimmung.10 
Nach dem Krieg machte er bei der CDU Karriere, stand 1946 als Präsident der 
Verfassunggebenden Landesversammlung von Württemberg-Baden vor und 
löste Theodor Heuss als Kultminister ab. Darüber hinaus erwähnte Franz Karl 
Maier den Ministerpräsidenten des Landes, Reinhold Maier, der 1933 eben-
falls im Reichstag für die liberale Deutsche Staatspartei dem Ermächtigungs-
gesetz zugestimmt hatte. Franz Karl Maier forderte schließlich am Ende seines 
Artikels, daß die gesetzmäßigen Spruchkammern auch diese Fälle zu ent-
scheiden hätten.11
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Damit meinte Franz Karl Maier einen Nerv der Entnazifizierung getroffen zu 
haben. Jeder „kleine“ Mitläufer sollte vor der Spruchkammer für seine politi-
sche Fehlentscheidung zur Verantwortung gezogen werden, während diejeni-
gen, welche die Weimarer Verfassung an Hitler ausgeliefert hätten, von die-
sem Verfahren qua ihrer neugewonnenen politischen Stellung ausgenommen 
würden. Maiers Forderung nach einem Spruchkammerverfahren auch für die-
sen Personenkreis stellte hingegen die Legitimität und Autorität nicht nur 
Simpfendörfers und Reinhold Maiers, sondern auch zahlreicher anderer 
Nachkriegspolitiker in Frage. Zudem platzte der Artikel zu einer Zeit in die 
politische Landschaft, als nach der Landtagswahl die Ämterverteilung für 
viele Spitzenpolitiker anstand.

Um einer befürchteten Pressekampagne gleichsam die Luft zu nehmen12, 
beantragte Reinhold Maier in der ersten Landtagssitzung am 10. Dezember 
1946 gemeinsam mit 23 weiteren Abgeordneten der DVP und CDU (unter 
ihnen auch Wilhelm Simpfendörfer, Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp), 
einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. Dieser sollte über die Zustim-
mung von „Mitgliedern des Württembergisch-Badischen Landtags in ihrer 
Eigenschaft als Reichstagsabgeordnete“ zum Ermächtigungsgesetz am  
23. März 1933 befinden, um der „Bevölkerung eine objektive Beurteilung der 
damaligen Sachlage zu ermöglichen.“13

Unbeirrt von diesem geschickten Schachzug wagte sich Franz Karl Maier 
einen Schritt weiter. Aufgrund seiner juristischen Qualifikation war er im 
Herbst 1946 speziell für das Spruchkammerverfahren gegen den ehemaligen 
Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht vom Ministerium für politische 
Befreiung bestellt worden.14 Über diesen ursprünglichen Auftrag ging er nun 
hinaus. Er reichte am 24. Januar 1947 zwei Klageschriften gegen Reinhold 
Maier und Simpfendörfer bei der Stuttgarter Spruchkammer ein und bean-
tragte die Einstufung Reinhold Maiers in die Gruppe der Belasteten. Dieser 
habe trotz seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und seiner Kenntnis 
von der Gefährlichkeit dieser Bewegung  dem Ermächtigungsgesetz vor dem 
Reichstag im Namen der Staatspartei zugestimmt. So sei das Fundament der 
Weimarer Verfassung untergraben und zur Begründung der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft beigetragen worden. Zahlreiche demokratische Wäh-
ler hätten sich unter diesen Umständen zum Eintritt in die NSDAP bereit 
erklärt. Für den frisch ernannten Kultminister Simpfendörfer beantragte Maier 
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gar die Einstufung in die Gruppe der Hauptschuldigen, da er neben seiner 
vorbehaltlosen Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 1933 ein Hospitanz-
verhältnis in der Reichstagsfraktion der NSDAP beantragt habe und zudem 
der NS-Herrschaft propagandistische Unterstützung habe zukommen las-
sen.15 Weder Reinhold Maier noch Simpfendörfer hätten wegen dieser Vergan-
genheit in den württembergischen Landtag gewählt werden dürfen.16

Juristisch gesehen liefen vor allem die Vorwürfe gegen Ministerpräsident 
Maier weitgehend ins Leere. Der Klageschrift mangelte es an rechtlichen 
Gründen und Beweismitteln, die eine Belastung nach dem Befreiungsgesetz 
gerechtfertigt hätten, galt doch für das Abstimmungsverhalten von Reichs-
tagsabgeordneten das Indemnitätsrecht.17 Politisch hingegen drohte sie 
Nachkriegspolitiker zu diskreditieren, die sich als dezidierte Gegner des  Na-
tionalsozialismus und Vertreter eines demokratischen Deutschland empfoh-
len hatten. Diese Gefahr sollte der Untersuchungsausschuß entschärfen.

Der sozialdemokratische Minister für politische Befreiung, Gottlob Kamm, sah 
sich von dem eigenmächtigen Vorgehen seines Öffentlichen Anklägers dü-
piert.18 Da dieser nur für das Spruchkammerverfahren gegen Hjalmar Schacht 
bestellt war, setzte Kamm ihn wegen Kompetenzüberschreitung ab und 
erreichte, daß das Verfahren gegen Reinhold Maier und Simpfendörfer vorläu-
fig ausgesetzt wurde. Der Untersuchungsausschuß sollte seine Arbeit zu-
nächst beenden, damit die dabei gewonnenen Einsichten vor der Spruchkam-
mer berücksichtigt werden konnten. Dem politischen Entscheidungsprozeß 
wurde so ein Vorrang zuerkannt, dem sich später auch das Spruchkammerver-
fahren nicht entziehen konnte.

II

Der Untersuchungsausschuß kam unter dem Vorsitz des DVP-Abgeordneten 
Hermann Kessler zwischen dem 5. Februar und 27. März 1947 zu acht Sitzun-
gen zusammen, bevor er am 1. April den Abschlußbericht vorlegte. Das zehn-
köpfige Gremium setzte sich aus Vertretern der Allparteienkoalition zusam-
men.19 In der Eröffnungssitzung einigten sich die Mitglieder auf dieKlärung 
von drei Fragen:
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„1. Verstieß die Stellungnahme der dem Ermächtigungsgesetz Zustimmen-
den gegen das ihnen von den Wählern damals erteilte Mandat? 2. Hat die 
Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz die Herrschaft Hitlers befestigt 
oder gehemmt? 3. Welche subjektiven Beweggründe haben die Betreffen-
den zu der Zustimmung bewogen?“20

Der Ausschuß wollte sich nicht auf das Verhalten Reinhold Maiers und  
Simpfendörfers beschränken, sondern auch andere sogenannte „Jasager“ 
und „Neinsager“ von 1933 miteinbeziehen.21 Deshalb wurde eine Zeugenliste 
aufgestellt, die neben Reinhold Maier und Simpfendörfer auch Theodor 
Heuss und den ehemaligen Reichsfinanzminister Hermann Dietrich (beide 
Deutsche Staatspartei), Josef Ersing, Johannes Groß und Franz Wiedemeier 
(alle drei Zentrum), Paul Bausch (Christlich-sozialer Volksdienst) sowie  
Fritz Ulrich und Erich Rossmann (beide SPD) umfaßte.22 Darüber hinaus  
waren noch weitere Themen Gegenstand der Untersuchung. So wurde den 
beiden ehemaligen Abgeordneten des Christlich-sozialen Volksdienstes,  
Wilhelm Simpfendörfer und Paul Bausch, vorgeworfen, den Nationalsozialis-
mus propagandistisch unterstützt und die NSDAP im Juli 1933 um ein Hospi-
tanzverhältnis ersucht zu haben.23 Ein weiterer Punkt berührte die Frage, ob 
das Befreiungsgesetz überhaupt Anwendung finden könne, wenn die Abstim-
mungsimmunität für Reichstagsabgeordnete weiter gelte. Diese Frage wurde 
schließlich dem noch zu bildenden Staatsgerichtshof zur Beantwortung über-
geben.24 Zudem thematisierten vor allem CDU und DVP die vermeintlich miß-
brauchte Monopolstellung der Lizenzpresse, deren Angriffe gegen Spitzenpo-
litiker zuweilen mit der demokratieschädigenden Presse der Weimarer Repu-
blik und den Methoden des Nationalsozialismus verglichen wurden.25 Doch 
die folgenden Ausführungen werden sich weitgehend auf das Kernproblem 
der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz beschränken. 

Bevor auf die Zeugenaussagen und Aussprachen im Untersuchungsausschuß 
eingegangen werden kann, soll in einem kurzen historischen Rückblick an die 
Entstehung und Bedeutung des sogenannten Ermächtigungsgesetzes erin-
nert werden. Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 
ließ Adolf Hitler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg den 
Reichstag auflösen und Neuwahlen ausschreiben, um für seine Regierungs-
koalition die absolute parlamentarische Mehrheit zu erringen und damit 
seine Machtstellung plebiszitär abzusichern.26 Bis zur Reichstagswahl am  
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5. März beherrschte in Teilen des Reiches der braune Terror die Straße. Die 
neue Regierung hatte nach dem Reichstagsbrand per Notverordnung („Ver-
ordnung zum Schutz von Volk und Staat“) die politischen Grundrechte der 
Verfassung außer Kraft gesetzt und vor allem Kommunisten, aber auch Sozial-
demokraten und deren Sympathisanten verfolgt.27 Nach den Märzwahlen, in 
denen die Regierungskoalition aus NSDAP und DNVP eine absolute Mehrheit 
erreicht hatte, ging Hitler daran, das parlamentarische System gänzlich aus-
zuschalten. Das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, wie das 
Ermächtigungsgesetz hieß, sah vor, für den Zeitraum von vier Jahren der 
Regierung das Gesetzgebungsrecht ohne Mitwirkung von Reichstag und 
Reichsrat einzuräumen. Ferner war festgelegt, daß Gesetze auch von der Ver-
fassung abweichen konnten, soweit sie nicht die Institutionen Reichstag, 
Reichsrat und Reichspräsident berührten.28 Damit besaß die Regierung unab-
hängig von dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten die legislative 
Gewalt; die Gewaltentrennung war aufgehoben. Dieses Vorgehen konnte auf 
Vorbilder zurückgreifen, waren doch in den unruhigen Jahren der Weimarer 
Republik bis 1924 bereits mehrere Ermächtigungsgesetze verabschiedet wor-
den, auf deren Grundlage zahlreiche gesetzesvertretende Verordnungen zur 
Behebung unmittelbarer Krisen erlassen wurden. 1933 ging es der Regierung 
freilich um eine dauerhafte Aushebelung des Verfassungssystems.29 

Das Gesetz änderte die Verfassung und benötigte laut Artikel 76 der Weimarer 
Reichsverfassung eine Zweidrittel-Mehrheit im Reichstag.30 Deshalb bemühte 
sich Hitler durch vage kultur- und kirchenpolitische Versprechungen im Vor-
feld um die Zustimmung der katholischen Zentrumsfraktion.31 Am 23. März 
fand die erste Sitzung des durch Verhaftungen dezimierten Reichstages statt. 
Das eingebrachte Ermächtigungsgesetz wurde schließlich trotz vereinzelter 
Bedenken von allen Parteien mit Ausnahme der SPD angenommen. Was hatte 
aber selbst Abgeordnete der demokratischen Parteien dazu bewogen, die 
parlamentarische Demokratie per Gesetz außer Kraft zu setzen? 

Diese Frage zu beantworten bekamen die ehemaligen Reichstagsabgeordne-
ten im Untersuchungsausschuß 1947 Gelegenheit. Aus dem Gespinst der oft-
mals redundanten Zeugenaussagen lassen sich folgende Argumentationsmu-
ster herausarbeiten, mit denen die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 
begründet wurde. Zunächst einmal sind zwei Argumentationsebenen zu 
unterscheiden. Auf der ersten Ebene verweisen beinahe alle Zeugen auf den 
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allgemeinen Niedergang der Weimarer Republik. Schon seit ihrer Entstehung 
sei sie immensen Belastungen ausgesetzt gewesen, dem „Diktat“ von Versail-
les samt Reparationslasten, Umsturzversuchen sowie zahlreichen Wirt-
schafts- und Regierungskrisen. Dies habe einen idealen Nährboden für die 
Agitation der radikalen Parteien abgegeben, dem die Demokraten keinen 
Widerpart bieten konnten, wie vor allem der ehemalige Abgeordnete des 
Christlich-sozialen Volksdienstes Paul Bausch betonte.32 Die Mehrheit der 
Wähler habe sich deshalb bis 1933 für die Partei der Diktatur entschieden. Die 
Verantwortung für die Machtübernahme Hitlers läge deshalb „im weitesten 
Maß beim Volk“, so der ehemalige Zentrumsabgeordnete Franz Wiedemeier. 
Die Übertragung der Gesetzgebungsgewalt an die Hitler-Regierung habe letzt-
lich nur diesen Wählerwillen nachvollzogen und somit demokratischen Prinzi-
pien gehorcht, wie  Simpfendörfer meinte. 

Auf einer zweiten Argumentationsebene wiesen die „Jasager“ auf die Beweg-
gründe hin, die 1933 unmittelbar zur Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz 
geführt hätten. Erstens gaben sie der Hoffnung Ausdruck, die revolutionäre 
Dynamik der NS-Bewegung in die verfassungsmäßige Legalität zwingen zu 
können. Selbst ein entmachteter Reichstag galt Reinhold Maier noch als Platt-
form, von der aus eine Regeneration der Verfassung möglich schien. Diese 
Erwartung lebte von zwei Voraussetzungen. Zum einen betonten vor allem die 
einstigen Abgeordneten von Zentrum und Christlich-sozialem Volksdienst 
(nicht hingegen Theodor Heuss und Reinhold Maier) die Glaubwürdigkeit der 
von Hitler abgegebenen Versprechungen, die unter anderem eine Bestands-
garantie für die Reichsinstitutionen, die Länder und eine Sicherung des christ-
lichen Einflusses auf Schule und Erziehung vorsahen.33 Eine massive Täu-
schungsstrategie Hitlers sei damals nicht zu erwarten gewesen. Zum anderen 
verwiesen einige Zeugen wie Reinhold Maier und Hermann Dietrich auf  
die konservativen und militärischen Gegengewichte in Kabinett und Reichs-
wehr, die als Garanten von Recht und Verfassung Hitler schon domestizieren 
würden. 

Zweitens folgte aus der Legalitätsthese für die „Jasager“ die Überzeugung, 
daß das Ermächtigungsgesetz Hitler vom Ergreifen außerlegaler Maßnah - 
men abgehalten und damit seine Herrschaft zunächst auch gehemmt  
habe.34
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Drittens hingen fast alle „Jasager“ der sogenannten „Abnützungstheorie“ an, 
die angesichts der enormen wirtschaftlichen und sozialen Probleme ein  
schnelles Scheitern der Regierung und damit ein Comeback demokratischer 
Politiker erwarten ließ.35 

Viertens waren sich fast alle Zeugen einig, daß die eigentliche Gewaltherr-
schaft Hitlers schon mit der Übernahme der Kanzlerschaft, spätestens mit der 
sogenannten Reichstagsbrandverordnung begonnen hätte. Zudem setzte der 
Zulauf zur NSDAP bereits nach den Märzwahlen ein und könnte in keinen 
Zusammenhang mit dem Ermächtigungsgesetz gebracht werden, das in sei-
ner Bedeutung maßlos überschätzt werde, worauf vor allem Theodor Heuss, 
Josef Ersing und Reinhold Maier hindeuteten. Die Anerkennungspolitik des 
Auslandes in den dreißiger Jahren habe das Regime sehr viel stärker aufge-
wertet als das Gesetz vom 23. März 1933.

Fünftens verwiesen die einstigen Reichstagsabgeordneten auf die unmittel-
baren Folgen einer Ablehnung des Gesetzes. Angesichts der brutalen SA-Prä-
senz wäre es vermutlich zu einem Blutbad im Parlament und an den Wählern 
der republiktreuen Parteien gekommen.36

 

Und schließlich betonten alle „Jasager“ ihre deutliche Distanz zum National-
sozialismus. Später Opfer von Entrechtung, Demütigung und Verfolgung, hät-
ten sie 1933 subjektiv nur Schlimmeres verhindern wollen. Doch jeder poli-
tisch Handelnde sei damals, so mit Emphase Paul Bausch, in eine „tragische 
Verkettung von Schuld und Schicksal“ gestellt worden. Dieses unpersönliche 
und damit unverbindliche Schuldbekenntnis konnte für den Einzelnen freilich 
auch zur Entlastung führen, wie Reinhold Maier eindrücklich demonstrierte: 
„Die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz ist für mich in meiner inneren 
Einstellung nie eine Belastung gewesen. Sie hat niemanden in etwas hinein-
gebracht, sie hat niemandes Lage verschlimmert. Wenn ich z. B. daran denke, 
vor welche politische Entscheidung ich am 5. März 1946 gestellt war in Mün-
chen, um das Denazifikationsgesetz zu unterschreiben, so ist das eine viel 
schwerwiegendere Entscheidung gewesen.“37  

Soweit ein Überblick über die Aussagen der „Jasager“ vor dem Untersu-
chungsausschuß. Eine Sonderstellung unter diesen nahm Theodor Heuss ein, 
der ursprünglich gemeinsam mit Hermann Dietrich gegen die Annahme des 
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Ermächtigungsgesetzes oder zumindest für eine Enthaltung plädiert, sich 
dann aber der Fraktionsdisziplin und Legalitätstaktik gebeugt hatte. Vor dem 
Untersuchungsausschuß entwertete er regelrecht seine intendierte Ableh-
nung des Gesetzes, wenn er sie lediglich einem „historischen Stilgefühl“ 
zuschrieb, das ihn geleitet hätte, um einen deutlichen Trennungsstrich gegen-
über dem Nationalsozialismus zu ziehen. Aufgrund seiner intensiven 
Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Bewegung sah er in ihr 1933 
kein kurzes Übergangsphänomen, unterschätzte aber gleichzeitig vor seinem 
bildungsbürgerlichen Hintergrund die Radikalität des Regimes ebenso wie die 
Tragweite des Ermächtigungsgesetzes.38 

Auch zwei „Neinsager“ aus der ehemaligen SPD-Fraktion im Reichstag, Innenmi-
nister Fritz Ulrich und der Generalsekretär des Länderrates Erich Rossmann, fan-
den im Ausschuß Gehör. Beide betonten nachdrücklich die politische Weitsich-
tigkeit der sozialdemokratischen Entscheidung gegen das Ermächtigungsgesetz 
im Vergleich zu den anderen Reichstagsparteien. Darüber hinaus attestierten 
sie aber den Motiven der „Jasager“ auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, sei 
doch damals die weitere politische Entwicklung der nationalsozialistischen 
Herrschaft in den kommenden Jahren nicht in allen Konsequenzen vorausseh-
bar und eine Hemmung der Regierung Hitler durch die Legalitätstaktik aus 
bürgerlicher Sicht nicht unrealistisch gewesen. Zudem hätten sich die Wähler 
ohnehin gegen die Demokratie entschieden und die Nationalsozialisten ihre 
Gewaltherrschaft schon in den Wochen vor der Reichstagssitzung durchge-
setzt. Damit spielten die beiden Sozialdemokraten die Bedeutung des Geset-
zes ebenfalls herunter und folgten zumindest partiell in sympathetischer 
Weise der Argumentation der „Jasager“.39

 

Dennoch verlief die Diskussion um die Schlußfolgerungen, die in dem 
Abschlußbericht aus den Aussagen der Zeugen zu ziehen waren, zunächst 
kontrovers zwischen CDU und DVP auf der einen, SPD und KPD auf der ande-
ren Seite. Die SPD unter ihrem Wortführer Alex Möller zeigte zwar bisweilen 
Verständnis für die subjektiven Beweggründe der „Jasager“, drohte jedoch 
wegen unvereinbarer Gegensätze mit einem eigenen Bericht, um ihren abwei-
chenden Minderheitenstandpunkt zur Geltung zu bringen. Kritik ernteten zum 
einen die vermeintlich tendenziösen Formulierungen sowie die Auswahl der 
Zitate und Anlagen im vorläufigen Bericht des Ausschußvorsitzenden Keßler; 
dieser würde somit einem Plädoyer zugunsten der „Jasager“ gleichen.40 Zum 
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anderen bestanden die Sozialdemokraten auf eine Abstufung innerhalb der 
Gruppe der „Jasager“, um nicht NS-Propagandisten wie Simpfendörfer mit 
Reinhold Maier gleichzusetzen.41 Doch vor allem plädierte Möller dafür, daß 
ungeachtet einer Klärung der Immunitätsfrage die Verfahren gegen Maier und 
Simpfendörfer in der Spruchkammer durchgeführt würden. Erst dann sollte 
den Ministern das Vertrauen ausgesprochen werden.42 Unabhängig von der 
juristischen Klärung erwartete die SPD zudem das Eingeständnis der „Jasa-
ger“, ihre Zustimmung als gravierenden politischen Fehler zu deklarieren und 
das Abstandsverhalten der SPD im Reichstag angemessen zu würdigen.43 

Dieser Kritik schloß sich der KPD-Vertreter Robert Leibbrand weitgehend an 
und verschärfte sie zuweilen. Er sah sich aber auch selber Angriffen ausge-
setzt, die auf die problematische und destabilisierende Haltung der KPD zur 
Weimarer Republik abzielten.

Der gemeinsame Abschlußbericht des Ausschusses folgte in seinem Mehr-
heitsvotum von CDU und DVP der Argumentation ihrer Parteifreunde und der 
„Jasager“, nach der diese

„mit ihrem Ja zum Ermächtigungsgesetz möglichst viel von der Weimarer 
Demokratie in eine bessere Zukunft hinüberretten wollten. Beachtlich 
erscheint, daß kein Abgeordneter behauptet, daß die äußeren Umstände 
der Abstimmung ihn im letzten Augenblick etwa aus Furcht oder unter 
Zwang bewogen haben, ja zu sagen. Das Ja war wohlüberlegt.“44 

Der Bericht hob die letztendliche Bedeutungslosigkeit des Ermächtigungsge-
setzes hervor und strich die subjektiven Beweggründe der Legalisierung und 
Hemmung des Nationalsozialismus heraus. Der Landtag solle der Regierung 
deshalb das Vertrauen nicht entziehen. Eine Minderheit von SPD und KPD 
betonte hingegen in ihrem Minderheitenvotum, daß „das Ja von damals Hitler 
die Maske der Legalität für seine Gewaltherrschaft, die er brauchte, gegeben 
hat und daß jeder, der damals gegen Hitler geradestand, dieses Ja bedauern 
mußte,“ unabhängig von einem Urteil der Spruchkammern.45 Eine jetzige Ver-
trauenserklärung für die Regierung sei deshalb verfrüht. Konsens herrschte 
im Ausschuß zumindest darüber, daß das Befreiungsgesetz grundsätzlich 
„auch auf die Mitglieder des Landtags anzuwenden ist, sofern sie einen der 
Tatbestände dieses Gesetzes erfüllt haben.“46 Letztlich wirkte wohl auch das 
Faktum der württembergischen Allparteienregierung, der noch bis Juli 1948 
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auch der Kommunist Rudolf Kohl angehörte, entschärfend auf die kompro-
mißlose Haltung einzelner Parteienvertreter und verhinderte damit einen 
Eklat im Untersuchungsausschuß. 

Den wachsweichen Antrag und Minimalkonsens des Untersuchungsaus-
schusses nahm der Landtag in seiner Sitzung vom 2. April 1947 nach längerer 
Debatte an, in der „Jasager“ und „Neinsager“ ihre Positionen noch einmal 
austauschten.47 Jedes Zugeständnis gegenüber den Nationalsozialisten sei 
letztlich, so der CDU-Abgeordnete Josef Harter, dem „mörderischen Käfig der 
Nazidespotie“ geschuldet gewesen, der eine bräunliche Tarnung durch Loyali-
tätsserklärungen unumgänglich gemacht habe.48  CDU und DVP starteten da-
rüber hinaus einen Generalangriff gegen die kritische und zuweilen auch 
polemische Presseberichterstattung, die statt einer Dolchstoßlegende nun 
einer „Ermächtigungsgesetz-Legende“ das Wort rede, so der DVP-Abgeord-
nete Hanns Schloß49. Einer sich ausbreitenden Schlußstrichmentalität lei-
stete schließlich der Ausschußvorsitzende Hermann Kessler vor dem Landtag 
Vorschub mit den Worten: „Wir wollen nicht nur die Historie vor 1933, sondern 
auch die unglückseligen Märztage von 1933 begraben und zum Schluß kom-
men mit einer Sache, die den Landtag wahrscheinlich schon ungebührlich 
lange beschäftigt hat (Bravo!).“50  

Auch außerhalb des Landtags wurde diese Debatte in einem aufgeheizten 
Klima geführt. Auf einer DVP-Kundgebung am 31. Januar 1947 im württember-
gischen Staatstheater trugen Reinhold Maier, Theodor Heuss und Hermann 
Dietrich ihre dann im Untersuchungsausschuß wiederholten Argumente vor. 
Vor allem Heuss sprang seinem Parteifreund Reinhold Maier bei, wenn er 
gereizt gegen Franz Karl Maier, den „Robespierre von Ochsenhausen“ polemi-
sierte, der als selbsternannter Pazifist „gern auf Menschenjagd“ gehe. Er 
berief sich auf den „Gehorsamsanspruch“ des demokratischen Staates, der 
gegenüber dem „politischen Libertinismus von konzessionierten Privatleu-
ten“ verteidigt werden müsse.51 Schützenhilfe bekamen die „Jasager“ außer-
dem von dem greisen sozialdemokratischen Landtagspräsidenten Wilhelm 
Keil am 5. Februar in einer Pressekonferenz, der die Zustimmung zum Ermäch-
tigungsgesetz bagatellisierte und dem Ausland wie den Kirchen eine viel 
höhere Verantwortung für die Festigung der NS-Herrschaft anlastete.52 
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Dieser Haltung kam mittlerweile auch ein Gutachten des Rechtsausschusses 
beim Länderrat entgegen, das am 28. Februar 1947 anläßlich der württember-
gischen Affäre eine zoneneinheitliche Empfehlung zum Umgang mit dem 
Thema „Ermächtigungsgesetz“ aussprach. Das Gutachten deutete zwar die 
Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz als „eine wesentliche Förderung der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“; doch sei es nicht Sache der 
Spruchkammern, darüber in politischen Urteilen zu befinden, wenn die 
Zustimmung von redlichen demokratischen Absichten bestimmt gewesen sei. 
Erst der vorsätzliche Wille einer Unterstützung des Nationalsozialismus quali-
fizierte also nach dieser Lesart eine in ihren Folgen falsche Entscheidung als 
spruchkammerrelevant.53

  Diese subjektivistische Deutung des Befreiungsge-
setzes folgte letztlich der Argumentation der „Jasager“ und entzog diese 
einem Spruchkammerverfahren. Dies mußten zahlreiche sogenannte Mitläu-
fer, die ebenfalls subjektiv in ihrem Handeln in der NS-Diktatur von den 
besten Absichten geleitet waren, als grobe Ungerechtigkeit empfinden.54 

Inzwischen hatte Befreiungsminister Gottlob Kamm auf Druck der SPD bereits 
Ende Februar das Verfahren gegen Reinhold Maier und Simpfendörfer von der 
Stuttgarter Spruchkammer wieder aufnehmen lassen. Doch die Urteilsfindung 
konnte sich den Ergebnissen des Ländergutachtens und des Untersuchungs-
ausschusses nicht entziehen. Im Mai 1947 stellte der Öffentliche Kläger das 
Verfahren gegen Maier ein, da er als bekannter Gegner des Nationalsozialis-
mus nicht vom Befreiungsgesetz betroffen sei.55 Aus demselben Grund wurde 
im Juni auch ein Verfahren gegen Theodor Heuss eingestellt.56

 Simpfendörfer 
hingegen wurde wegen seines beantragten Hospitanzverhältnisses bei der 
NSDAP als Minderbelasteter verurteilt,57 in der Revision 1948 freilich voll reha-
bilitiert.58 Die im Untersuchungsausschuß verfolgte Linie, den subjektiven 
Motiven der „Jasager“ für ihre Haltung zum Ermächtigungsgesetz zu folgen, 
wirkte also auch längerfristig fort.

Wie verhielten sich nun die Alliierten gegenüber dieser Entwicklung? Sie 
bewahrten eine neutrale bis wohlwollende Haltung vor allem gegenüber Rein-
hold Maier und gewährleisteten damit sein politisches Überleben.59 Zum 
einen war Maiers Vorleben von der Militärregierung schon mehrfach genau 
unter die Lupe genommen worden, ohne daß die Zustimmung zum Ermächti-
gungsgesetz als Belastung angesehen wurde. Unter diesen Umständen hätte 
eine Unterstützung der Kritik Franz Karl Maiers durch die Militärregierung 
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deren eigene frühere Haltung desavouiert. Zum anderen war der amerikani-
schen Besatzungsmacht bewußt, daß ein Sturz Reinhold Maiers auch die 
demokratische Legitimation anderer bürgerlicher Politiker wie zum Beispiel 
Theodor Heuss‘ betroffen hätte, die 1933 zu den „Jasagern“ gehörten. 
Das politische Schwergewicht hätte sich zwangsläufig auf Sozialdemo-
kraten und Kommunisten verschoben, die bei Clay nicht hoch im Ansehen 
standen.60 Und schließlich kündigte sich im Rahmen der Weststaatskonzep-
tion und der antikommunistischen Frontstellung zunehmend eine Abkehr der 
Amerikaner von der rigiden Entnazifizierung an.61

 

III

Führt man sich die Argumente der „Jasager“, um ihre Zustimmung zum 
Ermächtigungsgesetz zu begründen, noch einmal vor Augen, können sie in 
einigen grundlegenden Aspekten keinen überzeugenden Eindruck vermitteln. 
Erstens kam das Ermächtigungsgesetz nicht auf legalem Wege zustande. Die 
Wahl zum Reichstag beruhte auf massivem Terror der Nationalsozialisten. Die 
Verhaftung der kommunistischen Abgeordneten verletzte ihre parlamentari-
sche Immunität. Angesichts dieser Entwicklung lastete ein enormer Druck auf 
den Volksvertretern im Reichstag. Und nicht zuletzt war die Art der Abstim-
mung im Reichsrat nach Weimarer Verfassungsrecht unzulässig, da die Stim-
men von Reichskommissaren anstelle von Länderregierungen abgegeben 
wurden.62 Die Verfassung wurde durch das Ermächtigungsgesetz nicht geän-
dert, sondern vielmehr implizit durchbrochen. Die Legalität des Verfassungs-
staates war auf diese Weise unmöglich zu bewahren, da sie konsequent 
umgangen werden konnte.63 

Zweitens schaltete sich das Parlament als Legislative zugunsten einer Bewe-
gung aus, für welche die radikale Beseitigung des Weimarer Verfassungssy-
stems einschließlich aller Grundrechte seit ihrer Entstehung konstitutiv war, 
auch wenn sich die NSDAP nach 1923 verfassungsgemäßer Mittel wie Wahlen 
bediente. Dem Legalitätskurs der Nationalsozialisten kam nach ihrem eige-
nen Bekunden offensichtlich nur taktische Bedeutung zu, die auch aus zeitge-
nössischer Perspektive für demokratische Politiker kaum zu übersehen war.  
 
Drittens war vor diesem Hintergrund die Hoffnung auf eine „Abnützung“ der 
Herrschaft Hitlers zumindest fragwürdig. In einem totalitär-faschistischen 
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Staat, wie er sich schon 1933 in Absetzung zum konservativ-autoritären Staat 
ankündigte, fehlt ja gerade das verfassungsrechtliche Korrektiv, um eine 
gescheiterte Regierung abzusetzen, zumal diese den Grad ihrer Abnützung 
jederzeit selbst bestimmen kann. Allein der Reichspräsident besaß noch die 
formale Möglichkeit, Regierungen für verschlissen zu erklären, wie die Abset-
zungen der vorangegangenen Präsidialregierungen zeigten. Doch die Situa-
tion 1933 hatte sich grundlegend gewandelt. Zum einen schuf das Ermächti-
gungsgesetz die Voraussetzungen, das Notverordnungsrecht zu umgehen 
und damit den Reichspräsidenten weitgehend vom politischen Entschei-
dungsprozeß auszuschließen. Zum anderen hätte eine Absetzung der Regie-
rung Hitler, die über einen paramilitärischen Massenanhang verfügte, einen 
Bürgerkrieg provoziert, den der greise und verlöschende Hindenburg vermut-
lich nicht riskiert hätte. In Anbetracht dieser Machtfülle der Regierung mußten 
letztendlich auch die gemachten Zugeständnisse an das Zentrum der  
Willkür Hitlers unterliegen, zumal diese Versprechungen niemals schriftlich 
gegeben wurden.64 

Viertens ist die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes nicht so gering einzu-
schätzen wie im Untersuchungsausschuß behauptet. Freilich waren durch die 
Machtübertragung an Hitler und die sogenannte Reichstagsbrandverordnung 
schon zentrale Weichenstellungen auf dem Weg zum NS-Staat vorgenommen 
worden. Doch das Gesetz vom 23. März machte die Regierung in der Gesetz-
gebung zusätzlich völlig unabhängig vom Notverordnungsrecht des Präsiden-
ten. Außerdem wurde das Regime dadurch in den Mantel der Legalität gehüllt 
und erfuhr Stabilisierung und Akzeptanz bei „im formalen Denken groß- 
gewordenen konservativen Sympathisanten und Mitläufern“.65 Im In- wie im 
Ausland schien die scheinbare Einhaltung von Gesetzen die häßliche Seite 
der Medaille zu verhüllen: Terror und Verfolgung.66 

Und schließlich war die Argumentation der „Jasager“ widersprüchlich. Einer-
seits maßen sie dem Ermächtigungsgesetz keine Bedeutung mehr zu, da Hit-
ler schon seit dem 30. Januar seine totalitäre Herrschaft gänzlich etabliert und 
den Handlungsspielraum demokratischer Politiker dramatisch beschnitten 
hätte. Andererseits stellten sie wiederum die Chance heraus, durch das Ge-
setz die noch nicht etablierte Diktatur zähmen und lenken zu können, um so 
letzte Reste der Verfassung zu bewahren. Nach dieser Argumentation hätte 
Hitler also durch das von ihm mit großem Nachdruck verfolgte Ermächtigungs-
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gesetz seine zuvor erlangte Machtfülle wieder zurückgenommen und seine 
eigene Domestizierung gesetzlich verankert.

Letztendlich beruhte die Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz auf einer 
weit verbreiteten Unterschätzung des beispiellosen Phänomens „Nationalso-
zialismus“, die zu massiven Fehleinschätzungen der Situation von 1933 
führte. Doch die Gründe hierfür sind auf Prädispositionen im politischen Den-
ken auch demokratischer Repräsentanten der Weimarer Republik zurückzu-
führen. Ihre politischen Traditionen und Haltungen waren es, welche die 
Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz nicht zu einer allein situativ beding-
ten Entscheidung werden ließen. Anhand der Entwicklung der Demokrati-
schen Partei (DDP), zu deren Reichstagsfraktion auch Theodor Heuss, Rein-
hold Maier und Hermann Dietrich gehörten, wird im folgenden gezeigt, daß 
die Aussagen der „Jasager“ im Untersuchungsausschuß zentrale Faktoren 
aussparten, die dem Demokratie- und Staatsverständnis des Linksliberalis-
mus in der Weimarer Republik immanent waren und letztlich mit zu dem 
Abstimmungsverhalten im März 1933 führten.67 Die verkürzte Argumentation vor 
dem Ausschuß 1947 war schließlich symptomatisch für den Erinnerungsdiskurs 
und die Vergangenheitspolitik der Nachkriegszeit und frühen Bundesrepublik. 

IV

Aus dem komplexen Ursachengeflecht für das Scheitern der Weimarer Repu-
blik hat die historische Forschung verschiedene Deutungsmuster herausgear-
beitet. Eines von diesen, die „Geburtsfehlerthese“, macht die Gründe für den 
Untergang der Republik bereits in den ausgebliebenen sozioökonomischen 
Veränderungen und in den Konstruktionsfehlern der Verfassung fest. Eine 
andere, die „Vernichtungsthese“, betont hingegen den maßgeblichen Beitrag 
nationalistischer und antidemokratischer Kräfte für die Beseitigung des Wei-
marer Staates. Und schließlich spricht die „Selbstmordthese“ dem Versagen 
der republikanischen Kräfte bei der Verteidigung der Republik ein entschei-
dendes Gewicht zu. Nach dieser These ist Weimar vor allem an sich selbst, 
nicht an seinen Gegnern zugrunde gegangen, so die einstmals provozierende 
Formulierung Karl Dietrich Erdmanns.68 Keine dieser oder anderer monokausa-
len Deutungen allein wird dem vielschichtigen Auflösungsprozeß der Weimarer 
Republik gerecht. Außerdem sind sie nicht gleichgewichtig einzuschätzen, 
kommt doch dem Versagen demokratischer Politiker weitaus weniger Bedeu-
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tung für den Zusammenbruch des parlamentarischen Systems zu als dem 
konzertierten Angriff der Verfassungsgegner aus Politik, Armee, Bürokratie, 
Justiz und Wirtschaft.69 Und dennoch trifft nicht nur die antidemokratischen, 
sondern auch die demokratischen Kräfte ein gewisses Maß an Verantwortung 
für das erfolglose demokratische Zwischenspiel in Deutschland. 

Die im Dezember 1918 gegründete DDP verstand sich als die Verfassungspar-
tei in der Weimarer Republik. Mit über 18 Prozent drittstärkste Fraktion in der 
Weimarer Nationalversammlung und mit hohem verfassungsrechtlichen Sach-
verstand ausgestattet, nahm sie maßgeblich Einfluß auf die Verfassungsbera-
tungen.70 Das Ergebnis war ein entwicklungsfähiger Kompromiß, der keinen 
radikalen Bruch mit dem Kaiserreich vollziehen wollte. Die Verfassung sollte 
vielmehr die revolutionäre Dynamik des Winters 1918/19 begrenzen.71 Im insti-
tutionellen Gefüge des Reiches führte dies zu dem bekannten Dualismus von 
parlamentarischer und präsidialer Demokratie. Die großen Machtmittel des Prä-
sidenten – vor allem die Berufung und Entlassung der Reichsregierung, die 
Auflösung des Reichstags und Anberaumung von Neuwahlen sowie die kom-
petenzverschiebende Wirkung des Artikels 48 zu Ungunsten der anderen 
Staatsorgane – entlasteten den Reichstag von dem Zwang, Mehrheiten für die 
Bildung einer Regierung oder die Verabschiedung von Gesetzen zustande zu 
bringen.72 Der schwierige Prozeß parlamentarischer Kompromißfindung 
wurde so auch nach dem Kaiserreich nicht eingeübt, sondern vielmehr den 
Parteien die Flucht aus der Verantwortung zugunsten des Präsidenten erleich-
tert. Hier dokumentierte sich ein traditionelles liberales Mißtrauen aus dem 
19. Jahrhundert gegenüber der Allmacht des Parlaments und gegenüber den 
Parteien als Vertreter partikularer Interessen.73 Im Reichspräsidenten als 
„Ersatzkaiser“ lebte hingegen das monarchische Ideal des 19. Jahrhun-
derts fort, das vielen Liberalen Garant für eine stabile Verfassung war. Auch 
Friedrich Naumann und Theodor Heuss forderten deshalb vor dem 1. Welt-
krieg keine konsequente Parlamentarisierung. Statt dessen favorisierten sie 
ein demokratisches Volkskaisertum. Heuss lehnte die parlamentarische Ein-
setzung eines von einer Mehrheit getragenen Kanzlers strikt ab und befürwor-
tete dessen Bindung an den Monarchen. Noch in der Weimarer Republik sah 
er in dem Monarchen eine notwendige politische Führergestalt, die Tradi-
tion und Kontinuität verbürgte.74 Und hätte sich 1919 die DDP mit ihren von 
Max Weber beeinflußten Vorstellungen einer plebiszitär legitimierten, charis-
matischen Führerpersönlichkeit gänzlich durchgesetzt, dann wäre noch nicht 
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einmal die Gegenzeichnungspflicht des Reichskanzlers oder der zuständigen 
Reichsminister bei Notverordnungen in die Verfassung (Artikel 50) aufgenom-
men worden.75

In diesem liberalen Verfassungsverständnis äußerte sich eine relativistische 
Demokratieeinstellung. Nach ihr kam keiner Verfassungsform ein normativer 
Absolutheitsanspruch zu, sondern nur eine relative historische Geltung. Die 
Wertschätzung einer Staatsform orientierte sich vielmehr an ihrer Zweckmä-
ßigkeit, nämlich an den Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die den Geset-
zen, dem Recht und dadurch der Autorität des Staates zur Durchsetzung ver-
halfen.76 So konnte Theodor Heuss in den zwanziger Jahren die Tyrannis auf 
eine Stufe mit der Demokratie stellen: „Auch eine Tyrannis kann eine Wohltat 
sein, ist es gewesen und als solche empfunden worden; nicht jede demokrati-
sche Republik kann dies von sich sagen.“77 Deshalb hatte die DDP im Jahr 
1923 auf dem Höhepunkt der Wirtschafts- und Währungskrise sowie ange-
sichts der französischen Ruhrbesetzung keine Bedenken, den Weg der parla-
mentarischen Selbstbeschneidung zu gehen und drei Ermächtigungsgeset-
zen zuzustimmen.78 Für einen befristeten Zeitraum und bestimmte Zuständig-
keiten suspendierte sich der Reichstag zugunsten der Regierung von  
der Gesetzgebung und verwandelte sich das Reich in eine „demokratische 
Diktatur“.79

Auch in der Phase der relativen Stabilisierung der Weimarer Republik in den 
Jahren 1924 bis 1930 führten die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im 
Reichstag und die instabilen Koalitionsregierungen zu einer fortschreitenden 
Desintegration des parlamentarischen Systems. Der Machtverlust des Parla-
ments wurde zudem durch die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten 
1925 forciert. Unter dem Eindruck ungeschickter, profilloser und aufreiben-
der Regierungsarbeit sowie massiver Wählerverluste80 griff die DDP zuneh-
mend populäre Kritik an faktischen oder eingebildeten Funktionsschwächen  
der Verfassung auf. Liberale Intellektuelle wie Friedrich Meinecke oder Willy 
Hellpach befürworteten eine weitere Einschränkung der Parlamentsrechte 
und eine Stärkung der Präsidialgewalt, ohne freilich damit in der DDP der 
zwanziger Jahre mehrheitsfähig zu werden.81 Konsensfähiger war hingegen 
die Forderung nach Ausschaltung des Einflusses der Fraktionen auf die Regie-
rungsbildung und -arbeit.82 So verschärfte sich allmählich die schon in den 
Verfassungsberatungen geäußerte Kritik am „Parlamentsabsolutismus“. 
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Dem Trend einer allgemeinen Rechtsorientierung der Parteien schloß sich 
1930 im Zeichen der dramatischen Wirtschaftskrise auch die DDP an, als 
deren Führung handstreichartig die Fusion mit dem Jungdeutschen Orden 
vollzog, dessen neokonservative und antisemitische Provenienz offenkundig 
war.83 Mit über hunderttausend zumeist jüngeren Mitgliedern verfügte der 
Orden über einen Anhang, von dem die geschwächte DDP profitieren wollte. 
Im Manifest der neuen Partei mit dem Namen „Deutsche Staatspartei“ ver-
schärfte sich die Kritik an der Parlamentsherrschaft und an den „Schäden des 
bisherigen parteiischen Systems“.84 Nach der Septemberwahl 1930, bei der 
die Staatspartei nur noch 3,7 Prozent erhielt, zerbrach freilich das Bündnis 
mit dem Orden, dem der Einfluß des „Finanzkapitals“ auf die Partei ebenso 
unerträglich war wie für die Demokraten die antisemitischen Tendenzen des 
Ordens. Die Fusion blieb Episode, bedeutete aber tendenziell eine weitere 
Distanzierung von der parlamentarischen Demokratie und eine Flucht aus 
dem Liberalismus.85 Auf dem offiziellen Gründungsparteitag der Staatspartei 
im November 1930 konstatierte der Vorsitzende Hermann Dietrich: „Wir 
gehen davon aus, daß das Zeitalter des Liberalismus hinter uns liegt“.86  

Die Kritik an der Parlamentsherrschaft kam schließlich in der Unterstützung 
der Präsidialregierungen Brünings zum Tragen. Die Verselbständigung der 
Regierungsgewalt gegenüber dem Reichstag sah Brüning nicht mehr als Not-
lösung, sondern quasi als vorweggenommene Reichsreform auf dem Weg zu 
einer autoritären Demokratie.87 Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Par-
lament und der Unfähigkeit der Parteien, eine handlungsfähige Regierung zur 
Lösung der massiven Krise zu bilden, bekundete auch Hermann Dietrich seine 
Vorliebe für eine „gemäßigte Diktatur“.88 Eine Diktatur auf Zeit sollte aus der 
Staatskrise herausführen, der Linksliberale zunehmend hilflos gegenüber-
standen. So bemerkte 1931 Hermann Höpker-Aschoff, DDP-Mitglied, preußi-
scher Finanzminister und später erster Präsident des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts: „Die parlamentarisch-demokratische Regierungsform muß 
ein Volk und einen Staat in das Unglück hineinführen. Wenn wir nicht eine 
starke Führung, eine Autorität der Regierung herausarbeiten können, so müs-
sen wir uns mit einer Diktatur abfinden.“89 

Die Schwächen der Verfassungswirklichkeit waren vor allem auf Reichsebene 
unübersehbar geworden. Der Reichstag hatte keine Verantwortung für die 
Folgen seiner Mißtrauensvoten gegenüber den Regierungen und delegierte 



26

seine legislativen Rechte faktisch an den Reichspräsidenten, der Gesetze per 
Notverordnungen erließ, vermeintlich über den Parteien stand und mit der 
Auflösung des Reichstags drohen konnte. Parlamentarisches Verantwortungs-
gefühl wurde dadurch nicht gestärkt, stand aber auch schon vor der Krise der 
Republik bei Liberalen nicht allzu hoch im Kurs. Forderungen nach einem 
autoritären Staat prägten somit bis 1933 Wahlkampf und Programmdebatten 
der Staatspartei. Programmatisch setzte sich die Partei für ein Oberhaus mit 
weitreichenden Rechten zu Lasten des Parlaments ein.90 Und im Zeichen der 
Tagespolitik bekannte Wilhelm Külz nach der Juliwahl 1932: „Als kleinstes 
Übel von vielen, die man befürchten muß, würde ich das betrachten, daß die 
jetzige Regierung ganz offen zur Diktatur übergeht.“91 Reinhold Maier verkün-
dete Anfang 1933 vor seinen Berliner Zuhörern: „Der deutsche Staat wird heute 
und in alle Zukunft aus natürlichen Gründen einen stark autoritären Einschlag 
haben. Gerade wir schwäbischen Demokraten pflegen eine ausgesprochene 
konservative Demokratie. Wir haben bei unserer Politik immer das Bild von 
einem starken Staat vor Augen gehabt.“92 Wie dies in der politischen Praxis 
aussehen konnte, verdeutlichen die Verhandlungen über eine Regierungsbil-
dung in Württemberg nach der Wahl vom 24. April 1932. Da den Nationalsoziali-
sten als neuer Mehrheitsfraktion eine zentrale Rolle zufiel, kam es zu Verhand-
lungen zwischen den evangelischen bürgerlichen Parteien und der NSDAP unter  
Ausschluß des Zentrums, die freilich von den Demokraten halbherzig geführt 
wurden. Sie scheiterten schließlich an dem nationalsozialistischen Anspruch 
auf das Staatspräsidium und das Innenministerium. Die alte Regierung unter 
dem Zentrumsmann Eugen Bolz blieb deshalb geschäftsführend im Amt.93 

Diese Episode zeigt, welchem Dilemma sich die Liberale in den Parlamenten 
am Ende der Weimarer Republik befanden. Eine Regierungsbildung konnte 
entweder unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament, die für 
die Nationalsozialisten sprachen, stattfinden und die NSDAP von der Macht 
ausschließen; oder sie konnte die gewählten, aber verfassungsfeindlichen 
Nationalsozialisten miteinbeziehen.94 Beide Möglichkeiten mußten schließ-
lich darauf hinauslaufen, die Autorität des Staates jenseits des parlamentari-
schen Verfassungssystems anzusiedeln und dieses zunehmend zur Disposi-
tion zu stellen. Und auch in der Sozialdemokratie verstärkte sich die Kritik am 
Parlamentarismus und wurde über eine fundamentale Verfassungsreform 
nachgedacht, wenn der Darmstädter Reichstagsabgeordnete Carlo Mieren-
dorff im Dezember 1932 offen aussprach: 
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„Die Weimarer Demokratie ist für uns nie das Ziel unseres staatspoliti-
schen Kampfes gewesen. Sie war für uns immer nur ein zeitbedingter Kom-
promiß, ein Durchgangsstadium. Unser Ziel heißt: sozialistische Demokra-
tie. Die Weimarer Demokratie ist ein Produkt typisch liberalistischer Ideen. 
Diese liberale Vorstellungswelt, die sich den Staat nur als einen schwa-
chen Staat denken kann, ist der Weimarer Demokratie zum Verhängnis 
geworden. Die Aufgabe, die uns zuwächst, ist: das Bild einer demokrati-
schen Staatsorganisation zu schaffen, die den Staat als einen starken 
Staat will und die Verfassung nicht als eine Organisation von Hemmungen 
zur Sicherung der Individualsphäre betrachtet, sondern als die straffe 
Organisation des Kollektivwillens mit dem Ziel der Beherrschung und Len-
kung der Wirtschaft durch die staatlichen Machtmittel.“95 

Konkrete Vorschläge reichten von der Einführung eines konstruktiven Miß-
trauensvotums bis hin zur Befürwortung einer zweiten, berufsständischen 
Kammer, die „zu Lasten der allgemeinen Volksvertretung die Gesetzgebungs-
arbeit entpolitisieren und damit versachlichen“ sollte. Damit hatte selbst bei 
der SPD eine Annäherung an die Verfassungspläne Papens eingesetzt, die in 
der Partei freilich nicht mehrheitsfähig wurde.“96 

In einem solchen politischen Klima lag die Zustimmung zum Ermächtigungs-
gesetz im März 1933 letztlich in der Konsequenz eines Demokratieverständ-
nisses, mit dem sich auch die stark dezimierte Fraktion der Staatspartei (sie 
erhielt bei den Reichstagswahlen am 5. März 0,7 Prozent der Wählerstimmen) 
noch in der liberalen Tradition einer starken Exekutive zu bewegen glaubte. 
Der Rechtsstaat als Garant unabhängiger Gerichte, eines gesicherten Berufs-
beamtentums und staatsbürgerlicher Gleichberechtigung schien aus dieser 
Sicht auch unter einer autoritären Regierung noch möglich. Deshalb erregte 
das gesetzlich abgesicherte Außerkraftsetzen demokratisch-parlamentari-
scher Entscheidungsfindungen nicht das Mißtrauen von Theodor Heuss, wie 
aus seiner schon verfaßten, dann aber nicht gehaltenen Enthaltungserklä-
rung für den Reichstag hervorgeht.97 Das relativistische Demokratieverständ-
nis bot in der Krise der Republik keinen Schutz vor dem Übergang in die 
faschistische Diktatur, deren antibürgerlicher und gewaltsamer Charakter 
dem Liberalismus gänzlich fremd war. Lakonisch und fast erleichtert heißt es 
bei Reinhold Maier einen Tag vor der Abstimmung in einem Brief an seine 
Frau: „Ich habe gut geschlafen. Heute früh entwarf ich die Erklärung der 5 
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Reichstagsabgeordneten der Deutschen Staatspartei zum Ermächtigungsge-
setz. Heikle Sache. Aber wir müssen auch durch dieses Nadelöhr durch und 
der Staat von Weimar ist begraben.“98 

Das distanzierte und prekäre Verhältnis zum parlamentarischen Parteienstaat 
setzte sich auch nach der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz fort, als 
dieser mit Judenboykott, Verhaftungen und Gleichschaltungspolitik längst 
einem totalitären Gewaltstaat gewichen war. Theodor Heuss begrüßte noch 
im April 1933 in der Zeitschrift Die Hilfe das Ermächtigungsgesetz, da es der 
Regierung ermögliche, von der „Sinngebung der Weimarer Verfassung abzu-
weichen“. So sei man davor sicher, „daß aus den parlamentarischen Fraktio-
nen Wünsche und Forderungen, Anträge und Entwürfe erwachsen, in denen 
sozialwirtschaftliche oder weltanschauliche Gegensätze zwischen den Grup-
pen, innerhalb der Gruppen störend sichtbar würden.“99 Heuss favorisierte 
also die gebündelte Gesetzgebungskraft in der Hand einer Autorität, um 
einen gemeinsamen Volkswillen zu artikulieren, nicht aber das Aushandeln 
von Kompromissen zwischen unterschiedlichen Interessen. Die Gleichschal-
tung der Länder begrüßte er als endlich durchgeführte Reichsreform, die durch 
die Ausschaltung des Länderparlamentarismus den überholten Partikularismus 
geschwächt habe.100 Und noch im Juli war sich Heuss über die Tragweite des 
Ermächtigungsgesetzes nicht im klaren, wenn er schreibt: „Nun muß es kei-
neswegs so sein, daß mit der Diktatur, gleichviel, wie sie zustande kam, die 
Richtung auf den totalen Staat verbunden ist. Sie kann sich ganz bewußt auf 
die eigentlich machtpolitischen Stellungen im Staat begrenzen“.101 Die Beja-
hung eines starken Führertums machte ihn wie viele seiner Zeitgenossen 
blind gegenüber den Gefahren des Totalitarismus.

Je stärker der Nationalsozialismus sein Gesicht offenbarte, desto mehr ver-
stummten die liberalen Stimmen, deren Träger ohnmächtig im Abseits ver-
harrten, innerlich mehr oder weniger emigrierten und nur selten den Sprung 
über ihr etatistisches Denken hinweg in den Widerstand fanden.102 Geprägt 
von den Erfahrungen des monarchischen Obrigkeitsstaates und ihrer traditio-
nellen Skepsis gegenüber der parlamentarischen Entscheidungsfindung, 
blieben die Weimarer Liberalen ambivalent gegenüber einer Verfassung, die 
sie so maßgeblich gestaltet hatten. Doch um jedem Mißverständnis vorzu-
beugen: Dem Linksliberalismus kann selbstverständlich keine Affinität zur 
nationalsozialistischen Ideologie unterstellt werden, und die Etablierung 
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eines totalitär-faschistischen Staates widersprach seinen Intentionen voll-
kommen. Angesichts der offenkundigen Krise des parlamentarischen 
Systems und der massiven Wählerwanderung nach rechts wollten demokrati-
sche Politiker vielmehr die Handlungsfähigkeit des Staates möglichst syste-
mimmanent verbessern. So sollte der liberale Rechtsstaat bewahrt werden. 
Dieser Anspruch war legitim. Die Weimarer Verfassung war gerade aufgrund 
ihrer Konstruktionsfehler und ihres Kompromißcharakters offen für Weiterent-
wicklungen.103 Doch die zunehmende liberale Kritik an Parlaments- und Par-
teienherrschaft und die Beschwörung von Staatsautorität, Führertum und 
Volksgemeinschaft verflüssigten die Grenzen zum Nationalsozialismus und 
wirkten letztlich systemsprengend. Die fundamentale Differenz des liberalen 
Politikverständnisses zu dem der Hitler-Bewegung war auch den Wählern 
nicht mehr zu vermitteln. In der Krise von Staat und Gesellschaft hatte sich 
das Bürgertum von liberalen Leitwerten abgewandt. Das wesentliche Problem 
bestand darin, daß das Erbe des monarchischen Deutschland mit Mitteln des 
parlamentarischen Parteienstaates zu einer Zeit bewältigt werden mußte, als 
die bürgerliche Welt in die Krise geriet, von welcher der politische Liberalis-
mus am meisten betroffen war. Indem der organisierte Liberalismus dieser 
Entwicklung nachzukommen suchte, wirkte er an der Entliberalisierung der 
Mitte mit, auch wenn er diese nicht primär versucht hatte.104 Eine klare Front-
stellung gegenüber der braunen Gefahr konnten Liberale nicht mehr auf-
bauen. Trotz des tie-fen Mißbehagens weiter Teile des liberalen Bürgertums 
gegenüber der Macht-übertragung an Hitler fand, sehr überspitzt gesagt, die 
liberale Sehnsucht nach einem demokratisch legitimierten Führertum 1933 im 
Ermächtigungsgesetz ihre Erfüllung – die letzte Konsequenz eines Demokra-
tieverständnisses, das zu sehr auf einen starken Staat setzte und damit unge-
wollt die Grenzen zum totalitären Staat überschritt.

V

Betrachtet man also die Vorprägungen und die Entwicklung der liberalen 
Demokratiehaltungen, dann hatte sich der Linksliberalismus 1933 vom parla-
mentarischen Verfassungsverständnis bereits so weit entfernt, daß der 
bewußte Schritt zur Selbstentmachtung letztlich in dieser Logik lag. Vor dem 
Untersuchungsausschuß wurden die zeitbedingten Demokratiedefizite der 
republiktreuen Parteien jedoch ausgespart.105 Stattdessen betonten die 
„Jasager“ ihre subjektiven Beweggründe und strategischen Überlegungen zur 
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Rettung der Demokratie, deren Krise vor allem externen Faktoren wie dem 
Versailler Friedensvertrag, dem wirtschaftlichen Kollaps oder dem Ansturm 
der radikalen Kräfte angelastet wurde. Damit konnten sich die „Jasager“ von 
jeder Selbstkritik ausnehmen, denn aus ihrer Sicht standen hinter der Zustim-
mung zum Ermächtigungsgesetz nur beste demokratische Absichten. Daß aus 
ihrer Entscheidung dann doch ein politischer Irrtum wurde, ließ sich der skru-
pellosen Täuschungspolitik Hitlers zuschreiben, als deren erstes Opfer sie 
sich sahen. Die langfristig angelegte Teilhaberschaft der demokratischen 
Kräfte und ihres Politikverständnisses am Untergang der Weimarer Republik 
mußte so nicht weiter reflektiert werden. Die Stilisierung zum Opfer einer 
nationalen Tragödie trug zur Entpersönlichung von Schuld und Verantwor-
tung bei.

Indem der Untersuchungsausschuß die Zustimmung zum Ermächtigungsge-
setz als politischen Irrtum derjenigen sanktionierte, die bis 1933 politische 
Verantwortung trugen, stellte er damit auch die gesamte Entnazifizierung in 
Frage. Diesem Junktim verlieh der CDU-Abgeordnete Josef Harter im Landtag 
Ausdruck. Er forderte, die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses auch 
für eine Revision des Befreiungsgesetzes zugunsten der sogenannten nomi-
nellen Parteigenossen zu nutzen und diesen das Recht auf politischen Irrtum 
zuzugestehen.106 Das Resultat des Untersuchungsausschusses konnte also 
Schützenhilfe leisten für eine Korrektur der Entnazifizierungspraxis. Die Popu-
larität des Falles „Maier gegen Maier“ und die drohende Inkriminierung her-
ausragender Nachkriegspolitiker sollten die Fragwürdigkeit der politischen 
Säuberung generell gegenüber der amerikanischen Militärregierung deutlich 
machen. 

Gewiß, das Experiment der politischen Säuberung eines ganzen Volkes 
drohte aufgrund zahlreicher Mängel zu scheitern, die sich sowohl in der 
Anlage des Befreiungsgesetzes selber wie auch in der Durchführung der 
Spruchkammerverfahren offenbarten.107 Die Spruchkammern honorierten 
letztlich passives Engagement sowie technische Funktionserfüllung im „Drit-
ten Reich“ als Normalverhalten des Mitläufers und förderten so auch für die 
Zukunft Anpassungsbereitschaft und Entpolitisierung. Ob auf diese Weise die 
deutsche Bevölkerung für eine aktive Teilnahme an der Nachkriegsdemokra-
tie zu gewinnen war, mußte zumindest fragwürdig bleiben.108 Doch waren die 
faktischen Folgen der Entnazifizierung weniger gravierend als oftmals darge-
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stellt. Die Masse der Betroffenen kam durch die Amnestien mit einer Spruch-
kammer überhaupt nicht in Berührung. Das Beschäftigungsverbot war in sei-
nen Wirkungen auf die Wirtschaft geringer als angenommen und berührte vor 
allem das technische Personal und die kleineren Betriebe kaum. Die Wieder-
einstellung der entlassenen öffentlichen Bediensteten erfolgte schon vor 
Gründung der Bundesrepublik zu annähernd hundert Prozent. Und die 
Spruchkammern billigten in ihrer Urteilspraxis den Betroffenen fast durchge-
hend das Recht auf politischen Irrtum zu und verhängten dementsprechend 
milde Urteile. Entnazifizierungspraxis und Rehabilitierung gingen zunehmend 
Hand in Hand.109 

Hinter der vielfach überzogenen Kritik an der Entnazifizierung stand die 
grundsätzliche Ablehnung einer breit angelegten politischen Umerziehung. 
Diese Kritik speiste sich aus der Abwehr eines Vorwurfs der Kollektivschuld, 
der in den Diskussionen der Alliierten über die künftige Behandlung Deutsch-
lands immer wieder anklang. Zwar war diese These von einer kollektiven 
Schuld der Deutschen an den Verbrechen des Nationalsozialismus bei den 
Besatzungsmächten keine offizielle Doktrin; doch die Widerlegung des eige-
nen Konstrukts „Kollektivschuld“ bot der deutschen Bevölkerung gerade die 
Möglichkeit, sich von Schuld an Krieg, Gewalt und dessen Folgen freizuspre-
chen und die weitere Durchführung der Entnazifizierung zu obstruieren.110 

Diese Widerlegung der vermeintlichen Kollektivschuld stützte sich auf meh-
rere Argumente. Für die Zeit des „Dritten Reiches“ erfuhr die deutsche Bevöl-
kerung nachträglich eine Zweiteilung. Einer kleinen Minderheit von national-
sozialistischen Verführern und Tätern wurde eine übergroße Mehrheit von 
Verführten gegenübergestellt. In diesem Sinne zeichnete der Ministerialdirek-
tor im Kultministerium, Theodor Bäuerle, in einer Denkschrift für die amerika-
nische Militärregierung vom November 1945 ein dichotomes Bild von Politik 
und Gesellschaft: „Das deutsche Volk wurde von einer kleinen verbrecheri-
schen Minderheit tyrannisiert.“111 In dieselbe Kerbe schlug auch Reinhold 
Maier am 6. März 1946 vor der Vorläufigen Volksvertretung:

„Wir wissen, wir haften alle und werden haftbar gemacht werden; aber 
verantwortlich an den Geschehnissen ist nur ein Teil des Volkes. Die Natio-
nalsozialisten hatten es nämlich Umwälzungen, die sich vor der Machter-
greifung in Europa abgespielt hatten, abgeguckt, daß, wenn auch nur ein  
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Prozent der Bevölkerung organisiert, uniformiert und bewaffnet wird, die-
ses eine Prozent unter einer bedenkenlosen Führung die verbleibenden  
99 Prozent spielend an die Wand drücken, tyrannisieren und brutalisieren 
kann.“112 

Pointiert gab der Mainzer Bischof Albert Stohr einer breiten Überzeugung Aus-
druck, wenn er meinte, daß „ganz Deutschland ein einziges großes Konzen-
trationslager war.“113 Mit dieser Selbststilisierung zum ersten Opfer des NS-
Terrors ging eine enorme Überdehnung des Widerstandsbegriffs einher. Der 
SPD-Abgeordnete Erwin Schöttle war am 20. Mai 1947 vor dem Landtag davon 
überzeugt, „daß es in diesem Deutschland eben doch Hunderttausende, ja 
Millionen Menschen gegeben hat, die innerlich und äußerlich und durch 
große Opfer ihren Widerstandswillen gegen den Nationalsozialismus kundge-
tan haben.“114 Darüber hinaus wurde die deutsche Anfälligkeit für den Natio-
nalsozialismus gerne externen Faktoren wie dem Versailler Friedensvertrag, 
der Weltwirtschaftskrise oder der Appeasement-Politik der dreißiger Jahre 
angelastet.115 NS-Verbrechen relativierten sich schließlich, wenn sie gegen 
alliierte Kriegsverbrechen aufgerechnet wurden.116 So konnte auch den Alliier-
ten eine Mitschuld gegeben werden, welche die politisch-moralische Legiti-
mität der Besatzungsmächte in Zweifel zog und zugleich die Verantwortung 
Deutschlands zurücknahm. Die Opferrolle ließ sich solchermaßen auch für 
die Zeit nach 1945 fortschreiben. Viele fühlten sich durch das Nachkriegs-
elend der Hungernden, Ausgebombten und Vertriebenen schon mehr als 
genügend bestraft, wie Theodor Heuss in einem Katalog von Regelsätzen an 
die Militärregierung deutlich machte: „Alle Vergehen gegen menschliche und 
göttliche Gesetze verdienen ihre gerechte Strafe, das deutsche Volk ist durch 
sein Unglück schwer genug bestraft.“117 Aus dieser Perspektive mußte die von 
außen oktroyierte Entnazifizierung als zusätzliche und ungerechtfertigte Be- 
lastung durch eine willkürliche Siegerjustiz empfunden werden, die mit den 
Methoden des NS-Staates vergleichbar erschien.118  

Der Opfermythos und die Aufrechnung eigener Schuld mit den Versäumnis-
sen und Vergehen der Siegermächte trugen dazu bei, die Verschränkung von 
Partei, Staat und Gesellschaft während der NS-Zeit zu verdrängen. Diese Ver-
flechtung beruhte zum einen auf dem hohen Organisationsgrad der deut-
schen Bevölkerung in der NSDAP und ihren Nebenorganisationen, denen ein 
„Volksgenosse“ auch im vorpolitischen Raum kaum entgehen konnte.119 Zum 



33

anderen erfreute sich das NS-Regime aber auch eines hohen Maßes an 
Akzeptanz und war nicht nur auf Terror gegründet. Teile der Bevölkerung ver-
banden den Beginn des „Dritten Reiches“ mit nationalem Aufbruch und der 
Hoffnung auf eine echte „Volksgemeinschaft“ nach der zwieträchtigen Wei-
marer Zeit. Die nationalsozialistische Sozialpolitik war nicht nur reaktionär, 
sondern erweckte den trügerischen Eindruck nivellierter Standes- und Klas-
senunterschiede. Ein Gefühl sozialer Sicherheit breitete sich aus, das dem 
propagierten Volksgemeinschaftsideal nahe zu kommen schien.120 Selbst 
wenn die faktische Freiheit gering und der Unterdrückungsmechanismus 
unübersehbar war, mußte diese Tatsache nicht deckungsgleich mit dem 
Bewußtsein von Freiheit sein. „Gegenüber dem laissez-faire beschützte die 
Hitlerwelt“, so Theodor W. Adorno, „tatsächlich bis zu einem gewissen Grade 
die Ihren vor den Naturkatastrophen der Gesellschaft, denen die Menschen 
überlassen waren. […] die Volksgemeinschaft der Unfreien und Ungleichen 
war als Lüge zugleich auch die Erfüllung eines alten, freilich von alters her 
bösen Bürgertraums.“121 Bestimmte Bestandteile der nationalsozialistischen 
Ideologie standen schon vor 1933 bei vielen Deutschen hoch im Kurs, so ein 
überhöhter Nationalismus, die Pflege ideologischer Feindbilder, die Negie-
rung von Pluralismus und die Ausgrenzung von Minderheiten aus der „Volks-
gemeinschaft“. Darüber hinaus wurde die NS-Außenpolitik noch bis in den 
Krieg hinein auch von denjenigen begeistert unterstützt, die Hitler ansonsten 
distanziert gegenüberstanden. Selbst noch nach der Kriegswende 1942/43 über-
wog ein trotziger Patriotismus, der das eigene Land durch das kommunistische 
Rußland bedroht sah.122 Einem Hang zum „strukturell bedingten Opporturis-
mus“ konnte sich so kaum jemand entziehen.123 

Aufgrund der Vielschichtigkeit von Verhaltensweisen zwischen Begeisterung, 
Anpassung und bisweilen partieller Resistenz unter totalitärer Herrschaft 
fehlte nach 1945 für eine politische Säuberung ein breiter Konsens in der 
deutschen Bevölkerung. Statt nach der individuellen und gesellschaftlichen 
Verstrickung in die nationalsozialistische Ideologie und Praxis sowie nach 
den Voraussetzungen dafür zu fragen, sanktionierte die Nachkriegsgesell-
schaft den politischen Irrtum für sich selber. Die Inanspruchnahme dieses 
Rechts machte die Machtübergabe an Hitler zu einem schicksalhaften Ereig-
nis, das sich aus externen Faktoren und einem grandiosen Täuschungsmanö-
ver der Nationalsozialisten erklärte. Wer sich im engen strafrechtlichen Sinn 
nicht schuldig gemacht hatte, mußte sich der möglicherweise eigenen Verant-
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wortung für den Erfolg der nationalsozialistischen Ideologie in Deutschland 
nicht stellen. So stand am Ende der Entnazifizierung die Reintegration sowohl 
der großen Masse der Mitläufer wie auch der Mehrheit der NS-Eliten, denen 
die „Rückkehr in die Bürgerlichkeit“ gelungen war.124 

Auf diese Weise in der Nachkriegszeit präpariert, konnte die Bundesrepublik 
in ihren frühen Jahren das Recht auf politischen Irrtum parteiübergreifend 
zum „vergangenheitspolitischen Grundgesetz“ erheben.125 In dem Bemühen 
um Integration und Amnestierung ehemaliger Mitläufer, aber auch Kriegs- 
und NS-Gewaltverbrecher beriefen sich Politik und Öffentlichkeit auf einen 
irregeleiteten Idealismus der Inkriminierten. Die veränderte Haltung der west-
lichen Besatzungsmächte, die in der neugegründeten Bundesrepublik einen 
potentiellen Bündnispartner im Kalten Krieg erwarteten und auf eine deut-
sche Wiederbewaffnung drängten, begünstigte diese Entwicklung. Somit 
konnte 1950 die Entnazifizierung in den Ländern durch Richtlinien des Bun-
destages zu einem schnellen Abschluß geführt werden. Hauptschuldige und 
Belastete erhielten die Möglichkeit, auf Antrag in eine günstigere Gruppe ein-
gestuft zu werden. Die Wiedereingliederung belasteter Beamter in den Staats-
dienst wurde durch das Ausführungsgesetz zum Artikel 131 Grundgesetz 
erleichtert, das ein Recht auf Wiederverwendung im öffentlichen Dienst und 
Zuerkennung von Versorgungsansprüchen garantierte. Faktisch begünstigte das 
Gesetz auch die Wiedereinstellung ehemaliger Gestapo- und SD-Leute.126 Fachli-
che Leistungsfähigkeit einer im ganzen loyalen Beamtenschaft wurde durch 
politische und moralische Defizite besonders bei Justiz und Polizei erkauft. 

Auch im strafrechtlichen Sinne schuldige NS-Täter profitierten von den Straf-
freiheitsgesetzen. Amnestie galt nach dem Gesetz von 1954 für diejenigen, 
die in Ausübung einer angenommenen Amts-, Dienst- oder Rechtspflicht 
strafrechtlich schuldig geworden waren und deren Strafe drei Jahre nicht 
überstieg, worunter auch Totschlagsdelikte fielen. Der Befehlsnotstand hatte 
Eingang in diese Gesetze gefunden und leistete jeglicher Apologie in den 
Gerichtssälen Vorschub. Und im symbolkräftigen Kampf um die in der Festung 
Landsberg einsitzenden Kriegsverbrecher wurden selbst Einsatzgruppenfüh-
rer und Schreibtischtäter in die Solidargemeinschaft der Irrenden aufgenom-
men. Im Unterschied zu „kriminellen“ und „asozialen“ NS-Verbrechern hielt 
man bürgerlichen Gesinnungstätern das Recht auf politischen Irrtum zugute, 
wenn sie ihre Überzeugungen glaubhaft gewandelt hatten. So intervenierte 
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Carlo Schmid bei den Alliierten wiederholt zugunsten des ihm bekannten 
ehemaligen Einsatzgruppenleiters Martin Sandberger, indem er ihn in seinem 
bürgerlichen Lebenszusammenhang beschrieb, aus dem ihn der Einbruch 
des Nationalsozialismus gerissen hätte.127 Nicht zuletzt aus diesem Grund 
setzte sich auch Theodor Heuss für den geläuterten Massenmörder ein.128 
Das sich selbst zuerkannte Recht auf politischen Irrtum hatte in einem 
Umdeutungsprozeß inflationär Anwendung auch auf strafrechtlich verurteilte 
Kriegs- und NS-Verbrecher gefunden. Für eine breit angelegte und selbstkriti-
sche Diskussion über Ursachen, Struktur und Umfang individueller und kol-
lektiver Verantwortlichkeiten am und im NS-Regime fehlten in den fünfziger 
Jahren somit die Voraussetzungen.129 

VI

Resümierend liegt die Bedeutung des ersten Untersuchungsausschusses, 
den der württemberg-badische Landtag 1946/47 einsetzte, auf mehreren Ebe-
nen. Zum einen macht der dort geleistete Erinnerungsdiskurs unmittelbar 
deutlich, daß die folgenreiche Ermächtigung zum politischen Irrtum ihren 
Ausgang bereits in der frühen Nachkriegszeit nahm. Der Ausschuß sanktio-
nierte den politischen Irrtum derjenigen Politiker, die 1933 mit ihrer Zustim-
mung zum Ermächtigungsgesetz der Regierung Hitler die Gesetzgebungskom-
petenz überließen und auf diese Weise die Verfassung faktisch außer Kraft 
setzten. Damit folgte die Ausschußmehrheit den Absichten sowie den ver-
meintlich demokratischen Motiven der „Jasager“ und gab dem vorherrschen-
den politischen Klima beredten Ausdruck. Zum anderen muß eine Deutung 
dieser Erinnerungspolitik über den engen Rahmen der Nachkriegszeit hinaus-
gehen. Das pauschale Zugeständnis des politischen Irrtums verzichtete einer-
seits darauf, rückblickend auf die Weimarer Republik nach dem Demokratie-
verständnis der „Jasager“ und damit nach den Voraussetzungen für die fol-
genreiche Abstimmung im Reichstag zu fragen. Gerade die politischen Haltun-
gen dieser „Jasager“ begründeten nämlich eine zwiespältige und 
relativistische Einstellung zur parlamentarischen Demokratie, in der die 
Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz bereits vor 1933 angelegt war. Richtet 
sich andererseits der Blick vom Jahre 1947 aus in die Zukunft, dann dokumen-
tiert sich im politischen Diskurs des Untersuchungsausschusses dessen sym-
ptomatischer Charakter für die Vergangenheitspolitik der frühen Bundesrepu-
blik. Das Zugeständnis und die Banalisierung des politischen Irrtums bestimm-
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ten die Abwicklung der Entnazifizierung und entlasteten von der Auseinander-
setzung mit eigener Verantwortung und Schuld. In Abwehr eines vermeintlichen 
Kollek-tivschuldvorwurfs konnte Verantwortung externalisiert und die Rolle des 
getäuschten Opfers gepflegt werden. In den fünfziger Jahren diente das zuge-
standene Recht auf politischen Irrtum sogar der Amnestie und Reintegration 
von Kriegs- und NS-Verbrechern. 

Publizistisch hatte dieser Entwicklung auch Eugen Kogon Vorschub geleistet, 
deren weitreichenden Resultate schließlich nicht in seinem Sinne lagen. 
Denn es war gerade Kogon, der 1954 in den Frankfurter Heften resignativ die 
nahezu bruchlose Kontinuität der Funktionseliten in die Bundesrepublik hin-
ein einräumen mußte: „Die stille, allmähliche, schleichende, unaufhaltsame 
Wiederkehr der Gestrigen scheint das Schicksal der Bundesrepublik zu sein. 
Angetan mit alten und neuen Gesetzesmänteln der Gerechtigkeit, lassen sie 
sich einzeln auf den hohen, reihenweise auf den mittleren Sesseln der Ver-
waltung, der Justiz und der Verbände nieder.“130 Und liest man den vielzitier-
ten Aufsatz Kogons von 1947 über „Das Recht auf politischen Irrtum“ bis zur 
letzten Zeile, dann wird das Unbehagen des Autors an der von ihm selbst auf-
gestellten Forderung deutlich:

„Wir meinen aber, daß jemand, der sich als fahrlässig, als bloß konjunk- 
turell gesinnt oder ganz einfach als dumm erwiesen hat – ob von idealisti-
schen Beweggründen geleitet oder nicht, daß ein solcher Mann oder eine 
solche Frau kaum erwarten sollte, alle Welt werde  über die Folgen des frü-
heren Verhaltens schlicht und gutmütig hinwegsehen. […] Politiker und 
Beamte jedenfalls müssen in Demokratien ihren Platz räumen, wenn sie 
garzuviele Fehler gemacht haben, allzuvielen Irrtümern erlegen sind und 
ein unterdurchschnittliches Maß an Wissen, Können und Charakter an den 
Tag gelegt haben.“ 131 

Dies zu erörtern, sei freilich Sache der Öffentlichkeit, nicht einer Spruchkam-
mer. Einer solchen Aufgabe kam 1947 die Einrichtung des Untersuchungsaus-
schusses als öffentliches Forum nach. Doch zielte sein Erinnerungsdiskurs 
gerade darauf ab, auch jenseits der strafrechtlichen Relevanz des politischen 
Irrtums unter jede weitere Debatte über die politische Verantwortung ehema-
liger Reichstagsabgeordneter einen Schlußstrich zu ziehen. 
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Aber ein Plädoyer für einen personellen Kahlschlag unter Nachkriegspoliti-
kern bleibt fragwürdig. Für den Aufbau einer stabilen Demokratie und Wirt-
schaft war die Integration und damit politische Neutralisierung ehemaliger 
NS-Eliten wie auch der Rückgriff auf erfahrene Politiker der Weimarer Zeit ver-
mutlich unverzichtbar. Dies gilt insbesondere für die Angehörigen demokrati-
scher Parteien, die sich nach 1933 von der politischen Bühne zurückziehen 
mußten. Vergangenheitspolitische und moralische Defizite einer personellen 
Restauration mußten vielleicht in Kauf genommen werden.132 Zumindest führt 
der Umgang von Theodor Heuss mit Hitlers Erbe vor Augen, daß die Ermächti-
gung zum politischen Irrtum nicht mit verweigerter Auseinandersetzung mit 
der nationalsozialistischen Vergangenheit einhergehen muß. Seit 1945 wen-
det sich Heuss gegen das schnelle Vergessen, das die „bösen Dinge wie einen 
wüsten Traum“ hinter sich lassen will.133 Und wie ein roter Faden zieht sich 
das Thema „Nationalsozialismus“ durch Heuss‘ erste Amtszeit als Bundes-
präsident, sei es zur Einweihung der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen oder 
anläßlich der Würdigung des Widerstandes vom 20. Juli 1944.134 Daß Heuss 
sich in diesen Reden auch manchmal in Deutungsmustern bewegte, die den 
Nationalsozialismus personalisierten sowie dämonisierten und zudem den 
Opferstatus der Deutschen betonten, ist eine zeittypische Erscheinung. Daß 
Heuss aber überhaupt die Erinnerung an das nationalsozialistische Gewaltre-
gime wachhielt und daraus Verpflichtungen für die junge Bundesrepublik 
ableitete, dies kennzeichnet ihn in dem politischen Klima der fünfziger Jahre 
eher als einen Unzeitgemäßen.
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(wie Anm. 15), 3. Sitzung vom 12. Februar 1947. Diese Zugeständnisse gegenüber den 
Motiven der „Jasager“ werden sicherlich auch durch den Umstand verständlich, daß die 
SPD eine Affinität zu den angeblich revisionistischen außenpolitischen Zielen Hitlers 
hatte, wie sie auf der Reichstagssitzung vom 17. Mai 1933 anläßlich Hitlers „Friedens-
rede“ zutage trat. Die verständnisvolle Aussage von Rossmann gegenüber den „Jasa-
gern“ wurde von seinem Parteifreund Alex Möller schließlich kritisiert (vgl. LAS, Proto-
kolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 5. Sitzung vom 26. Februar 1947.
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40 Vgl. LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 5. Sitzung vom 26.2.1947.
41 Vgl. LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 4. Sitzung vom 17.2.1947. Für 

die publizistische Tätigkeit Simpfendörfers erschienen im Verlauf des Untersuchungs-
ausschusses weitere Belege. Vgl. den Artikel Simpfendörfers vom 29.3.1936 im Evange-
lischen Weg, den die Stuttgarter Zeitung am 13.3.1947 veröffentlichte und aufgrund 
dessen Simpfendörfer noch einmal im Ausschuß gehört wurde (vgl. LAS, Protokolle 
„Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 7. Sitzung vom 26.3.1947). Reinhold Maier hatte 
sich hingegen nach der Reichstagssitzung vom 23. März gänzlich vom politischen Leben 
zurückgezogen (vgl. K.-J. Matz, Reinhold Maier (wie Anm. 11), S. 156–166).

42 Vgl. LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 4. Sitzung vom 17.2.1947 und 
5. Sitzung vom 26.2.1947.

43 Vgl. LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), 4. Sitzung vom 17.2.1947.
44 Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, Beiband I, Beilage 77, S. 95.
45 Ebd., S. 105.
46 Ebd., S. 106.
47 Vgl. Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, 16. Sitzung vom 2. April 

1947, S. 313–345. Darüber hinaus bestätigte der Landtag die personelle Besetzung und 
den Untersuchungsumfang des Ausschusses und schloß sich der Empfehlung an, den 
Bericht der Bevölkerung zur Kenntnis zu bringen (vgl. ebd., S. 343f).

48 Ebd., S. 317.
49 Ebd., S. 329. Zu einem medialen Großereignis mit kritischem Akzent gegenüber dem 

Verhalten Reinhold Maiers, Wilhelm Simpfendörfers und Gottlob Kamms sowie der 
Entnazifizierung im allgemeinen wurde die Affäre erst mit der Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses (vgl. das zusammengestellte Presseecho in der Stuttgarter Zeitung 
Nr. 10 vom 5.2.1947; Die Zeit Nr. 8 vom 20.2.1947; Süddeutsche Zeitung Nr. 15 vom 
4.2.1947; Der Spiegel Nr. 8 vom 22.2.1947 und Nr. 15 vom 29.3.1947). Doch schon am 
3.2.1947 empfahl die für die amerikanische Zone einflußreiche Neue Zeitung, daß dieje-
nigen, die sich 1933 geirrt hätten, von der politischen Bühne abtreten müßten (vgl. Die 
Neue Zeitung Nr. 10 vom 3.2.1947).

50 Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, 16. Sitzung vom 2. April,  
S. 343.

51 Die Reden von Maier, Heuss und Dietrich wurden im Rundfunk übertragen und erschie-
nen in einem Sonderdruck der Parteizeitschrift Das neue Vaterland. Halbmonatszeit-
schrift der Demokratischen  Volkspartei, enthalten in: Stiftung Bundespräsident-
Theodor-Heuss-Haus (SBTH), Nachlaß Theodor Heuss, N 1221/1 (= Bundesarchiv Kob-
lenz, hinfort BA). In einem offenen Brief übte der Mitherausgeber der Stuttgarter Zei-
tung, Josef Eberle, scharfe Kritik an der Polemik des sonst von ihm sehr geschätzten 
Theodor Heuss (vgl. Stuttgarter Zeitung Nr. 10 vom 5.2.1947).

52 Darüber hinaus verhehlte Keil in der Pressekonferenz nicht, daß zahlreiche Sozialdemo-
kraten 1933 mit einem raschen Abwirtschaften der von Hitler geführten Regierung 
gerechnet hatten (vgl. den Text in: LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 
15), Anlagen).
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53 Abdruck des Gutachtens im Anhang des Abschlußberichts, in: Verhandlungen des 
Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, Beiband I, Beilage 77, S. 107.

54 Eine kritische Einschätzung dieses Gutachtens findet sich bei l. niEthaMMEr, Mitläufer-
fabrik (wie Anm. 4), S. 474 und K.-J. Matz, Reinhold Maier (wie Anm. 11), S. 295.

55 Ausdrücklich beruft sich die Urteilsbegründung auf das Gutachten des Rechtsausschus-
ses des Länderrats (HStA Stuttgart, Nachlaß Reinhold Maier, Q 1/8, Bü 271).

56 SBTH, Nachlaß Theodor Heuss, N 1221/98 (=BA). Die Spruchkammerakte enthält außer-
dem noch einen Einstellungsbeschluß vom 14. Juni 1948; wie dieser sich zum oben 
genannten Bescheid vom 6. Juni 1947 verhält, konnte nicht geklärt werden.

57 Vgl. das Schreiben des öffentlichen Klägers der Spruchkammer Stuttgart an den Land-
tagspräsidenten vom 15. Juli 1947, in dem die Aufhebung der Immunität Simpfendörfers 
beantragt wird (vgl. LAS, Protokolle „Ermächtigungsgesetz“ (wie Anm. 15), Anlagen). 
Zum Hospitantenverhältnis Simpfendörfers und anderer Parteifreunde aus dem Christ-
lich-sozialen Volksdienst vgl. g. opitz, Volksdienst (wie Anm. 10), S. 305f und 311.

58 Vgl. mit sichtlicher Genugtuung über die Rehabilitierung paul sauEr: Demokratischer 
Neubeginn in Not und Elend. Das Land Württemberg-Baden 1945 bis 1952, Ulm 1978,  
S. 191f.

59 Vgl. z. B. den Bericht in der alliierten Zeitung Stars and Stripes vom 5. Februar 1947 über 
eine Pressekonferenz Clays, auf der dieser betonte, daß Reinhold Maier keine Vorschrift 
des Entnazifizierungsgesetzes verletzt habe.

60 Vgl. hierzu K.-J. Matz, Reinhold Maier (wie Anm. 11), S. 291-293. Auch Heuss‘ Biographie 
im „Dritten Reich“ wurde 1945 bei inneralliierten Auseinandersetzungen kontrovers 
diskutiert, bevor ihm das Lizentat für die Rhein-Neckar-Zeitung übertragen wurde (vgl. 
rEinEr burgEr: Theodor Heuss als Journalist. Beobachter und Interpret von vier Epochen 
deutscher Geschichte, Münster 1999, S. 398–417).

61 Vgl. J. fürstEnau (wie Anm. 4), S. 93–102.
62 Vgl. ch. gusy, Reichsverfassung (wie Anm. 30), S. 151f.
63

 
Ebd., S. 146–151.

64
 

Auch die wenigen Garantien, die das Ermächtigungsgesetz festhielt, wurden bald dar-
auf verletzt, so beim Parteigesetz vom 14. Juli 1933, durch die Aufhebung des Reichsrats 
im Februar 1934 und durch die Vereinigung von Reichspräsidentschaft und Kanzleramt 
in der Person Hitler im August 1934.

65 hans-ulrich thaMEr: Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–1945,  Berlin 1986,  
S. 280.

66 Ebd., S. 272.
67 Neben vielen Spezialstudien zu einzelnen Aspekten des Linksliberalismus in der Wei-

marer Republik vgl. die Überblicksdarstellung von brucE b. fryE: Liberal Democrats in 
the Weimar Republic. The History of the German Democratic Party and the German State 
Party, Illinois 1985; außerdem larry EugEnE JonEs: German Liberalism and the Dissolu-
tion of the Weimar Party System, 1918–1933, Capel Hill/N.C. 1988.

68 Karl diEtrich ErdMann: Versuch einer Schlußbilanz, in: ders. / hagEn schulzE (Hg.): Wei-
mar. Selbstpreisgabe einer Demokratie. Eine Bilanz heute, Düsseldorf 1980, S. 345–
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358, hier S. 346. Die gleiche Einschätzung findet sich pointiert bei hagEn schulzE:          
Weimar. Deutschland 1917–1933, Berlin 1982, S. 422. Zu den drei genannten Thesen vgl. 
andrEas hillgrubEr: Die politischen Kräfte der Mitte und die Auflösung der Weimarer 
Republik, in: hEinrich bodEnsiEcK (Hg.): Preußen, Deutschland und der Westen. Ausein-
andersetzungen und Beziehungen seit 1789, Göttingen 1980, S. 155–175, hier S. 156; 
außerdem diEtEr langEwiEschE: Liberalismus in Deutschland, Frankfurt/M. 1988,  
S. 236f.

69 Vgl. hans MoMMsEn: Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar. 1918–1933, Ber-
lin 1997, S. 643; außerdem EbErhard Kolb: Die Weimarer Republik, München 52000,  
S. 146.

70
 

Von dem Verfassungsexperten Hugo Preuß stammte der ursprüngliche Entwurf, der 
südwestdeutsche Liberale Conrad Haußmann stand dem Verfassungsausschuß vor und 
Friedrich Naumann regte die Grundrechtediskussion an. Zur Entstehung des Verfas-
sungswerkes vgl. die kurze und luzide Darstellung von MichaEl drEyEr: Die Entstehung 
der Weimarer Reichsverfassung, in: 80 Jahre Weimarer Reichsverfassung (1919–1999), 
hg. vom Thüringer Landtag Erfurt, Redaktion: Harald Mittelsdorf, Weimar 1998,  
S. 31–66.

71 Selbst in den Augen der SPD war der Novemberumsturz überflüssig und schädlich; die 
politische Entwicklung in den Arbeiter- und Soldatenräten drohte der zentralistisch und 
etatistisch orientierten Sozialdemokratie aus dem Ruder zu laufen, wie sich dann vor 
allem im Januaraufstand der radikalisierten Räte zeigte. Die Zusammenarbeit mit Militär 
und Bürokratie erschien aus dieser Perspektive unumgänglich (vgl. h. MoMMsEn, Auf-
stieg (wie Anm. 69), S. 42f, 70f).

72 Zu den Kompetenzen des Reichspräsidenten und deren problematischen Auswirkun-
gen auf das Verfassungsleben vgl. ch. gusy, Reichsverfassung (wie Anm. 30), S. 101–
115.

73 Deshalb erfuhren die Parteien in der Verfassung auch nur eine negative Erwähnung im 
Artikel 130. Die Beteiligung der Fraktionen an der Kabinettsbildung stieß in der DDP 
zudem auf Ablehnung (vgl. lothar albErtin: Liberalismus und Demokratie am Anfang 
der Weimarer Republik. Eine vergleichende Analyse der Deutschen Demokratischen 
Partei und der Deutschen Volkspartei, Düsseldorf 1972, S. 271f). Außerdem befürchtete 
die bürgerliche Mitte, daß bei einer unbeschränkten Parlamentsherrschaft in absehba-
rer Zeit eine sozialistische Mehrheit regieren könnte. Zur Diskussion in der Nationalver-
sammlung vgl. horst MöllEr: Parlamentarismus-Diskussion in der Weimarer Republik. 
Die Frage des „besonderen“ Weges zum parlamentarischen Regierungssystem, in: 
ManfrEd funKE u. a. (Hg.): Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt politischer Herr-
schaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Karl Dietrich Bracher, Düsseldorf 1987, 
S. 140–157.

74 Vgl. d. langEwiEschE, Liberalismus (wie Anm. 68), S. 223; JürgEn c. hEss: Theodor Heuss 
vor 1933. Ein Beitrag zur Geschichte des demokratischen Denkens in Deutschland, Stutt-
gart 1973, S. 34, 66f.

75 Vgl. h. MoMMsEn, Aufstieg (wie Anm. 69), S. 82.
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76 Vgl. JürgEn c. hEss: Überlegungen zum Demokratie- und Staatsverständnis des Weima-
rer Liberalismus, in: hartMut boocKMann / Kurt JürgEnsEn / gErhard stoltEnbErg (Hg.): 
Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Karl Dietrich Erdmann, Neumünster 1980,

        S. 289–311, hier S. 292f; J. c. hEss, Theodor Heuss (wie Anm. 74), S. 52f. Hess weist mit 
Recht auf den Widerspruch hin, daß neben der historisch-relativierenden Einstellung 
gegenüber allen politischen Vorstellungen bei Heuss die Idee der Nation als absoluter 
Wert steht (vgl. J.c. hEss, Theodor Heuss (wie Anm. 74), S. 142).

77 thEodor hEuss: Staat und Volk. Betrachtungen über Wirtschaft, Politik und Kultur, Berlin 
1926, S. 42. 1932 kann Heuss trotz seiner prinzipiellen Abneigung und seiner Kritik am 
Nationalsozialismus der NS-Bewegung seine Sympathie in einem Punkt nicht ganz 
entziehen: Sie habe den Machtgedanken mit aller Klarheit herausgestellt (th. hEuss: 
Hitlers Weg (wie Anm. 38), S. 59).

78 Vgl. zu Heuss‘ positiver Einschätzung der Ermächtigungsgesetze von 1923 c.J. hEss, 
Theodor Heuss (wie Anm. 74), S. 126f; zu den Ermächtigungsgesetzen vgl. M. frEhsE, 
Ermächtigungsgesetzgebung (wie Anm. 29), S. 80–135.

79 So der pointierte Titel von a. Kurz, Diktatur (wie Anm. 29). Freilich wurden die gesetzes-
vertretenden Verordnungen nicht nur zur Bewältigung augenblicklicher Notlagen, son-
dern auch zur Durchsetzung dauerhaft angelegter Reformmaßnahmen wie z. B. der 
Regelung des Schlichtungswesens und des Kartellrechts eingesetzt (vgl. ebd., S. 147).

80 Zum Dilemma der DDP zwischen Minderheitenkabinett und Bürgerblock vgl. wErnEr 
schnEidEr: Die Deutsche Demokratische Partei in der Weimarer Republik 1924–1930, 
München 1978, S. 78–87; zu den massiven Wählerverlusten vgl. JürgEn c. hEss: Die 
Desintegration des Liberalismus in der Weimarer Republik, in: hans VorländEr (Hg.): 
Verfall oder Renaissance des Liberalismus? Beiträge zum deutschen und internationa-
len Liberalismus, München 1987, S. 91–116, hier S. 91–94.

81 Vor allem der 1925 im Namen der DDP für das Amt des Reichspräsidenten kandidierende 
Hellpach zog sich deshalb die Kritik seiner Partei zu (vgl. w. schnEidEr, Deutsche Demo-
kratische Partei (wie Anm. 80), S. 141–145).

82 Vgl. JürgEn c. hEss: Wandlungen im Staatsverständnis des Linksliberalismus der Wei-
marer Republik 1930–1933, in: Karl holl (Hg.): Wirtschaftskrise und liberale Demokra-
tie. Das Ende der Weimarer Republik und die gegenwärtige Situation, Göttingen 1978,  
S. 46–88, hier S. 65. Andere Reformforderungen zielten auf Abschaffung des Länderpar-
lamentarismus und Änderungen des Wahlrechts ab (vgl. w. schnEidEr, Deutsche Demo-
kratische Partei (wie Anm. 80), S. 146–160).

83 So forderte der Orden einen Ariernachweis von seinen Mitgliedern. Zum Jungdeutschen 
Orden vgl. Klaus hornung: Der Jungdeutsche Orden, Düsseldorf 1958; alExandEr 
KEsslEr: Der Jungdeutsche Orden in den Jahren der Entscheidung (I). 1928–1930, Mün-
chen 1974; dErs.: Der Jungdeutsche Orden in den Jahren der Entscheidung (II). 1931–
1933, München 1976.

84 Zitiert bei Erich Matthias / rudolf MorsEy: Die Deutsche Staatspartei, in: diEs., Ende (wie 
Anm. 31), S. 31–97, hier S. 33.

85 So das Urteil von d. langEwiEschE, Liberalismus (wie Anm. 68), S. 251.
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86 Zitiert bei wErnEr stEphan: Aufstieg und Verfall des Linksliberalismus 1918–1933. 
Geschichte der Deutschen Demokratischen Partei, Göttingen 1973, S. 483. 1930 wurde 
auch die Mitgliedschaft in der Deutschen Friedensgesellschaft für unvereinbar mit der-
jenigen in der Staatspartei erklärt (vgl. E. Matthias / r. MorsEy, Deutsche Staatspartei 
(wie Anm. 84), S. 39).

87  Vgl. h. MoMMsEn, Aufstieg (wie Anm. 69), S. 357, 434f.
88 Zitiert bei E. Matthias / r. MorsEy, Deutsche Staatspartei (wie Anm. 84), S. 40.
89 Am 15.8.1931 vor dem Gesamtvorstand der Staatspartei, zitiert bei ebd., S. 75.
90 Vgl. J. c. hEss, Wandlungen (wie Anm. 82), S. 70f.
91 Zitiert bei E. Matthias / r. MorsEy, Deutsche Staatspartei (wie Anm.84), S. 87.
92 Zitiert bei K.-J. Matz, Reinhold Maier (wie Anm. 11), S. 139.
93 Zu den Umständen der Regierungsbildung vgl. thoMas schnabEl: Württemberg zwischen 

Weimar und Bonn 1928–1945/46, Stuttgart u. a. 1986, S. 122–125; waldEMar bEsson: 
Württemberg und die deutsche Staatskrise 1928–1933. Eine Studie zur Auflösung der 
Weimarer Republik, Stuttgart 1959, S. 254–260.

94 Vgl. zu dieser Problematik und den Versuchen Schleichers, mit einer Politik des Verfas-
sungsumbaus und Staatsnotstandes den NS-Machtanspruch einzudämmen, wolfraM 
pyta: Verfassungsumbau, Staatsnotstand und Querfront: Schleichers Versuche zur 
Fernhaltung Hitlers von der Reichskanzlerschaft August 1932 bis Januar 1933, in: dErs. / 
ludwig richtEr (Hg.): Gestaltungskraft des Politischen. Festschrift für Eberhard Kolb, 
Berlin 1998, S. 173–197, hier S. 176.

95
 
 Zitiert bei hEinrich august winKlEr: Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbe-
wegung in der Weimarer Republik 1930 bis 1933, Bonn 1990, S. 803.

96  Ebd., S. 805.
97

 
 SBTH, Nachlaß Theodor Heuss, N 1221/382 (= BA).

98 Zitiert bei K.-J. Matz, Reinhold Maier (wie Anm. 11), S. 148.
99

 
 thEodor hEuss: Ermächtigungsgesetz, in: Die Hilfe Nr. 7 vom 8.4.1933, S. 196.

100 thEodor hEuss: Das Schicksal des Reiches, in: Die Hilfe Nr. 8 vom 22.4.1933, S. 224–227.
101

 
thEodor hEuss: „Totaler“ Staat und „totales“ Volk, in: Die Hilfe Nr. 13 vom 1.7.1933, 
S. 338.

102 Zum liberalen Widerstand vgl. horst r. sassin: Liberale im Widerstand. Die Robinsohn-
Strassmann-Gruppe 1934–1942, Hamburg 1993; JoachiM scholtysEcK: Robert Bosch und 
der liberale Widerstand gegen Hitler 1933 bis 1944, München 1999.

103 Vgl. d. langEwiEschE, Liberalismus (wie Anm. 68), S. 256.
104 Vgl. ebd., S. 280–283.
105 Daß eine unbeschränkte Regierungsgewalt, wie sie Hitler 1933 als Vollzieher des Volks-

willens übertragen wurde, auch nicht mit dem Demokratieverständnis des Liberalismus 
im 19. Jahrhundert vereinbar ist, sondern vielmehr den liberalen Vorstellungen einer 
konstitutionell eingegrenzten Staatsgewalt und ausbalancierten Gewaltenteilung 
widerspricht, zeigt neuerdings anhand des Vormärzliberalismus uwE bacKEs: Liberalis-
mus und Demokratie – Antinomie und Synthese. Zum Wechselverhältnis zweier politi-
scher Strömungen im Vormärz, Düsseldorf 2000. Das angesprochene „Demokratiedefi-
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zit“ besteht also nicht nur vor dem heutigen Demokratieverständnis, sondern auch vor 
den liberalen Traditionsbeständen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

106 Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, 5. Sitzung vom 29.1.1947,  
S. 76.

107 Die Kritik richtete sich vor allem gegen das vorläufige Beschäftigungsverbot für als 
hauptschuldig oder belastet Eingestufte, die Kennkartenlochung, die unabhängig vom 
ergangenen Spruch jeden, gegen den ein Verfahren eingeleitet wurde, stigmatisierte, 
die Überdehnung des überprüften Personenkreises, das unsägliche Persilscheinwe-
sen, das nivellierende Verständnis der Spruchkammern für die verschiedenen Formen 
des Mitläufertums, die Überlastung der Kammern und die Länge des Instanzenweges, 
die verzögerte Verfolgung von NS-Verantwortungsträgern, gegen die abrupten Kurs-
wechsel in der amerikanischen Entnazifizierungspolitik und nicht zuletzt gegen die aus 
diesen Mängeln resultierende abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung zur politi-
schen Säuberung. Die Zustimmung  zur Entnazifizierung sank von 57 Prozent im März 
1946 auf 32 Prozent im September 1947, um schließlich im Mai 1949 mit 17 Prozent auf 
einen Tiefpunkt zu fallen (vgl. c. rauh-KühnE, Entnazifizierung (wie Anm. 4), S. 57, Anm. 
118).

108 So auch die Einschätzung von l. niEthaMMEr, Mitläuferfabrik (wie Anm. 4), S. 666. In 
diesem Sinne kritisierte auch der CDU-Abgeordnete Paul Bausch die Entnazifizierung 
vor dem Landtag, in: Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, 22. Sit-
zung vom 30.5.1947, S. 501.

109 Vgl. zu den angeführten Aspekten c. Vollnhals, Entnazifizierung (wie Anm. 4), S. 21;  
l. niEthaMMEr, Mitläuferfabrik (wie Anm. 4), S. 53f, 478, 531; K.-J. Matz, Reinhold Maier 
(wie Anm. 11), S. 298f.

110 Daß die Kollektivschuldthese kein offizieller Bestandteil alliierter Politik gegenüber 
Deutschland, sondern ein Konstrukt der Abwehr zur Vermeidung einer Schulddebatte 
war, darauf weist die Forschung immer wieder hin, so wolfgang bEnz: Etappen bundes-
deutscher Geschichte am Leitfaden unerledigter deutscher Vergangenheit, in: Brigitte 
Rauschenbach (Hg.): Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Zur Psychoanalyse deut-
scher Wenden, Berlin 1992, S. 119–131, vor allem S. 120f; JosEf foschEpoth: Zur deut-
schen Reaktion auf Niederlage und Besatzung, in: ludolf hErbst (Hg.): Westdeutsch-
land 1945–1955. Unterwerfung, Kontrolle, Integration, München 1986, S. 151–165, hier 
S. 154; norbErt frEi: Von deutscher Erfindungskraft oder: Die Kollektivschuldthese in der 
Nachkriegszeit, in: Rechtshistorisches Journal 16 (1997), S. 621–634, hier S. 621; hElMut 
dubiEl: Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische Herrschaft in den 
Debatten des Deutschen Bundestages, München/Wien 1999, S. 71. Doch gerade weil 
die Formulierung der Kollektivschuldthese auf einer subjektiven Erfahrungsgrundlage 
beruhte und von dort aus wirkungsmächtig in die Nachkriegszeit einging, kann sie auch 
ernstzunehmender Forschungsgegenstand einer Erfahrungs- und Gedächtnisge-
schichte sein, so z. B. bei alEida assMann: Ein deutsches Trauma? Die Kollektivschuld-
these zwischen Erinnern und Vergessen, in: Merkur 53 (1999), S. 1142–1154, vor allem S. 
1143f und 1154; thoMas KoEbnEr: Die Schuldfrage. Vergangenheitsverweigerung und 
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Lebenslügen in der Diskussion 1945–1949, in: dErs. / gErt sautErMEistEr / sigrid schnEi-
dEr (Hg.): Deutschland nach Hitler. Zukunftspläne im Exil und aus der Besatzungszeit 
1939-1949, Opladen 1987, S. 301-329; über die Schuldfrage allgemein vgl. barbro 
EbEran: Luther? Friedrich „der Große“? Wagner? Nietzsche?…?…? Wer war an Hitler 
Schuld? Die Debatte um die Schuldfrage 1945-1949, München 1983.

111 HStA Stuttgart RG 260/OMGBW 12/28-1/39.
112 Verhandlungen der Vorläufigen Volksversammlung für Württemberg-Baden, 4. Sitzung 

vom 6. 3. 1946, S. 23.
113 Albert Stohr in einem Brief an Pius XII. vom 21. Juni 1945, zitiert bei daMian Van MElis: 

„Ganz Deutschland war ein einziges großes Konzentrationslager.“ Die katholische Kir-
che und die Frage der deutschen Kollektivschuld, in: gary s. schaal / andrEas wöll (Hg.): 
Vergangenheitsbewältigung. Modelle der politischen und sozialen Integration in der 
bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, Baden-Baden 1997, S. 129 –146, hier S. 139.

114 Verhandlungen des Württ.-Bad. Landtags, I. Wahlperiode, 22. Sitzung vom 30.5.1947,  
S. 507; vgl. auch th. KoEbnEr, Schuldfrage (wie Anm. 110), S. 322. Diese Geschichtsdeu-
tung läßt sich bei zahlreichen Nachkriegspolitikern belegen, so z. B. auch bei Theodor 
Heuss in seiner Analyse „Betrachtungen zur innenpolitischen Lage“ von 1945, in: ralf 
dahrEndorf / Martin Vogt (Hg.): Theodor Heuss. Politiker und Publizist. Aufsätze und 
Reden, Tübingen 1984, S. 295–302, vor allem S. 298.

115 Vgl. J. foschEpoth, Reaktion (wie Anm. 110), S. 155.
116 So der Münchener Erzbischof Michael von Faulhaber am 2.5.1946, zitiert bei clEMEns 

Vollnhals: Evangelische Kirche und Entnazifizierung 1945–1949. Die Last der national-
sozialistischen Vergangenheit, München 1989, S. 52.

117 HStA Stuttgart RG 260/OMGBW 12/28-1/39.
118  So z. B. Reinhold Maier in einer Radioansprache „Die Rückkehr zum Rechtsstaat“ vom 

7.11.1945, in: HStA Stuttgart, EA 1/20, X 8; vgl. außerdem die maßlosen Attacken gegen 
die US-Militärregierung durch Landesbischof Theophil Wurm, zitiert bei c. Vollnhals, 
Kirche (wie Anm. 116), S. 100.

119 Vgl. n. frEi, Führerstaat (wie Anm. 26), S. 106.
120 Vgl. ebd., S. 96–99.
121 thEodor w. adorno: Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit, in: ders.: Gesam-

melte Schriften, hg. v. rolf tiEdEMann, Bd. 10/II, Frankfurt/M. 1977, S. 555–572, hier  
S. 562.

122 Vgl. c. rauh-KühnE, Entnazifizierung (wie Anm. 4), S. 41f; wolfgang bEnz: Die Abwehr der 
Vergangenheit. Ein Problem nur für Historiker und Moralisten?, in: dan dinEr (Hg.): Ist 
der Nationalsozialismus Geschichte? Zur Historisierung des Historikerstreits, 
Frankfurt/M. 1987, S. 17–33, hier S. 28f.

123 hans buchhEiM: Die Lebensbedingungen unter totalitärer Herrschaft, in: Karl forstEr 
(Hg.): Möglichkeiten und Grenzen für die Bewältigung historischer und politischer 
Schuld in Strafprozessen, Würzburg 1962, S. 89–106, hier S. 95.
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124 ulrich hErbErt: Rückkehr in die Bürgerlichkeit? NS-Eliten in der Bundesrepublik, in: 
bErnd wEisbrod (Hg.): Rechtsradikalismus in der politischen Kultur der Nachkriegszeit. 
Die verzögerte Normalisierung in Niedersachsen, S. 157–173.

125 So auch die Einschätzung von norbErt frEi: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der 
Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996, S. 405; vgl. auch im folgen-
den diese vorzügliche Arbeit.

126 Vgl. ebd., S. 405.
127  Vgl. pEtra wEbEr: Carlo Schmid. 1896–1979. Eine Biographie, München 1996, S. 476f.
128 Vgl. die Abschrift eines Schreibens Schmids und ein Schreiben Heuss‘ an den amerika-

nischen Botschafter, in: SBTH, Bundespräsidialamt Amtszeit Theodor Heuss, B 122/650 
(= BA). Zum Fall Sandberger vgl. auch n. frEi, Vergangenheitspolitik (wie Anm. 125),  
S. 297–302.

129 Vgl. auch Klaus-diEtMar hEnKE: Die Grenzen der politischen Säuberung in Deutschland 
nach 1945, in: l. hErbst, Westdeutschland (wie Anm. 110), S. 127–133, hier S. 128f.

130 EugEn Kogon: Beinahe mit dem Rücken zur Wand, in: dErs.: Die restaurierte Republik. Zur 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 3 der Gesammelten Schriften, hg. v. 
MichaEl Kogon und gottfriEd Erb, Weinheim/Berlin 1996, S. 116–125, hier S. 116.

131 E. Kogon, Recht (wie Anm. 1), S. 253.
132 Vgl. diese Einschätzung bei u. hErbErt, Rückkehr (wie Anm. 124), S. 173.
133 thEodor hEuss: In Memoriam, in: r. dahrEndorf / M. Vogt, Theodor Heuss (wie Anm. 

114), S. 303.
134 Vgl. diese und weitere Belege bei ulrich bauMgärtnEr: Reden nach Hitler. Präsidiale 

Rhetorik angesichts der nationalsozialistischen Vergangenheit, in: EbErhard JäcKEl / 
horst MöllEr / hErMann rudolph (Hg.): Die Bundespräsidenten im politischen System 
der Bundesrepublik, Stuttgart 1999 (= Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, 
Wissenschaftliche Reihe 2), S. 151–167, hier vor allem S. 154–156; außerdem dErs.: 
Reden nach Hitler. Theodor Heuss‘ rhetorische Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus, Stuttgart 2001 (im Druck).
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Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus

Die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, eine parteiunabhängige 
Stiftung des öffentlichen Rechts, betreibt zeitgeschichtliche Forschung und 
politische Bildung. Im Mittelpunkt stehen dabei Leben und Werk des ersten 
Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss (1884–1963). 
Theodor Heuss engagierte sich seit Anfang des Jahrhunderts aktiv im poli-
tischen Leben – als liberaler Politiker und Parlamentarier, als Journalist und 
Historiker, als Redner und als Zeichner. In einem Jahrhundert, das geprägt 
wurde von zwei Weltkriegen, von autoritären und totalitären Regimes und der 
Konfrontation der Ideologien, steht Heuss für eine rechtsstaatliche und 
demokratische Tradition in Deutschland. Als erstes Staatsoberhaupt nach der 
nationalsozialistischen Diktatur fiel Heuss daher die schwierige Aufgabe zu, 
das demokratische Deutschland nach innen und außen zu festigen und 
glaub-würdig zu repräsentieren.

An diesen vielfältigen Lebensbezügen von Theodor Heuss orientiert sich die 
wissenschaftliche und pädagogische Arbeit der Stiftung: das Theodor-Heuss-
Kolloquium zu Themen der Zeitgeschichte, Seminare zur politischen Bildung 
und die politisch-kulturellen Veranstaltungen. In den Stiftungsräumen ste- 
hen der interessierten Öffentlichkeit der umfangreiche Nachlaß von Theodor 
Heuss und eine Bibliothek zur Verfügung, die sowohl Heussens vollständiges 
publizistisches Oeuvre als auch Literatur zur deutschen und europäischen 
Ge schichte des 19. und 20. Jahrhunderts umfaßt. Der Nachlaß bildet die 
Grund lage für eine geplante „Stuttgarter Ausgabe“ der Reden, Schriften und 
Briefe des ersten Bundespräsidenten. Ein wichtiges Forum zur Auseinander-
setzung mit Leben und Werk von Theodor Heuss in ihren zeitgeschichtlichen 
Zusammenhängen wird auch die geplante Heuss-Gedenkstätte bieten, die 
zusammen mit einer Dauerausstellung in seinem früheren Stutt garter Wohn-
haus im Feuerbacher Weg 46 eingerichtet wird.
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Neuerscheinung  
in der Wissenschaftlichen Reihe

Gangolf Hübinger / Thomas Hertfelder (Hg.) 
Kritik und Mandat. Intellektuelle in der Deutschen Politik 

Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus 
Wissenschaftliche Reihe, Band 3 

Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 2000, DM 39,50

Im Zuge des europäischen Umbruchs seit 1989 und den Entwürfen neuer, 
transnationaler Verfassungsordnungen sind immer wieder neue Intellektuel-
len-Offensiven gefordert worden. Vor einem derart hohen Erwartungshorizont 
fragen die Autoren des vorliegenden Bandes nach dem historischen Erfah-
rungshintergrund: Wie ist seit der „Urszene“ des modernen Intellektuellen in der 
französischen Dreyfusaffäre die Entwicklung in Deutschland verlaufen? In 
diesem Buch wird erstmals ausführlich nach den Rollen von Intellektuellen in 
der Politik gefragt – nach Formen und Strategien politischer Intervention also, 
die die strikte Opposition von „Geist“ und „Macht“ durchbrechen.

Der Band analysiert sowohl prominente biographische Einzelbeispiele als 
auch ausgewählte Gruppenprofile: die Schriftsteller in der Revolution 
1918/19, kommunistische Intellektuelle in der Weimarer Republik, die Intel-
lektuellen im NS-Regime und in der Frühzeit der DDR, die sozialdemokrati-
sche Wählerinitiative der sechziger und siebziger Jahre. Vom Intellektuellen in 
der Politik des 20. Jahrhunderts entsteht auf diese Weise ein ebenso varian-
tenreiches wie beunruhigendes Bild: Neben dem skeptischen Kulturkritiker in 
der Rolle eines Außenministers stehen die Vordenker des rassisch begründe-
ten Angriffskriegs im Osten, neben dem an demokratischen Grundwerten ori-
entierten Bildungsbürger im Parlament der kommunistische Kader-intellektu-
elle, neben dem Utopisten der „Konservativen Revolution“ die Exponenten 
der demokratischen Transformationen in Mitteleuropa am Ende des 20. Jahr-
hunderts.
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Bisher in der Wissenschaftlichen Reihe erschienene Publikationen
 
1 Thomas Hertfelder / Jürgen C. Hess (Hg.)
 Streiten um das Staatsfragment: Theodor Heuss und Thomas Dehler 
 berichten von der Entstehung des Grundgesetzes
 Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, Wissenschaftliche Reihe, Band 1   
 Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999

2 Eberhard Jäckel / Horst Möller / Hermann Rudolph (Hg.)
 Von Heuss bis Herzog: Die Bundespräsidenten im politischen System
 der Bundesrepublik
 Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, Wissenschaftliche Reihe, Band 2  
 Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999

3 Gangolf Hübinger / Thomas Hertfelder (Hg.)
 Kritik und Mandat. Intellektuelle in der Deutschen Politik
 Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, Wissenschaftliche Reihe, Band 3   
 Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 2000
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Bisher in der Kleinen Reihe erschienene Publikationen
 
1 Timothy Garton Ash
 Wohin treibt die europäische Geschichte?
 Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung 1997 (1998)

2 Thomas Hertfelder
 Machen Männer noch Geschichte?
 Das Stuttgarter Theodor-Heuss-Haus im Kontext
 der deutschen Gedenkstättenlandschaft (1998)

3 Richard von Weizsäcker
 Das parlamentarische System auf dem Prüfstand
 Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung 1998 (1999)

4 Parlamentarische Poesie
 Theodor Heuss: Das ABC des Parlamentarischen Rates 
 Carlo Schmid: Parlamentarische Elegie im Januar (1999)

5 Joachim Scholtyseck
 Robert Bosch und der 20. Juli 1944 (1999)

6 Hermann Rudolph
 „Ein neues Stück deutscher Geschichte“
 Theodor Heuss und die politische Kultur der Bundesrepublik
 Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung 1999  (2000)

7 Ulrich Sieg
   Jüdische Intellektuelle und die Krise der bürgerlichen Welt
   imErsten Weltkrieg (2001)
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Ermächtigungsgesetz von 1933 und die Erinnerungspolitik im ersten württemberg-
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